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wegen 

Änderung der gemeinsamen Kapazitätsberechnungsmethode im Day-Ahead- und im Intraday-

Zeitbereich der Übertragungsnetzbetreiber der Kapazitätsberechnungsregion Hansa gemäß 

Art. 9 Abs.13 i.V.m. Artt 20 ff. der Verordnung (EU) 2015/1222 zur Festlegung einer Leitlinie für 

die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement 

hat die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten Jochen Homann, am 19. 

Mai 2021 entschieden 

1. In Abänderung des Beschlusses der Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur vom 

17. Dezember 2018 (Az. BK6-17-141) wird die gemeinsame 

Kapazitätsberechnungsmethode im Day-Ahead- und im Intraday-Zeitbereich der 

Übertragungsnetzbetreiber der Kapazitätsberechnungsregion Hansa gemäß Art. 9 

Abs. 13 i.V.m. Artt. 20 ff. der Verordnung (EU) 2015/1222 zur Festlegung einer Leitlinie 

für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement wie in Anlage I dieses 

Bescheides dargelegt genehmigt.  

2. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

A. 

Das vorliegende Verwaltungsverfahren betrifft die Genehmigung eines Änderungsantrags aller 

Übertragungsnetzbetreiber („ÜNB“) der Kapazitätsberechnungsregion („CCR“)1 Hansa2 für die 

Kapazitätsberechnungsmethode im Day-Ahead- und im Intraday-Zeitbereich derselben ÜNB 

gemäß Art. 9 Abs. 13 i.V.m. Artt. 20 ff. der Verordnung (EU) 2015/1222 zur Festlegung einer 

Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanagement in der Fassung der 

Durchführungsverordnung (EU) 2021/280 vom 22. Februar 2021 („CACM-VO“). 

Das Ziel der CACM-VO besteht in der Koordination und Harmonisierung der 

Kapazitätsberechnung und -vergabe in den grenzüberschreitenden Day-Ahead und Intraday-

1 CCR: Capacity Calculation Region (Kapazitätsberechnungsregion). 
2 Die CCR Hansa wurde durch ACER-Entscheidung 06-2016 vom 17.11.2016 determiniert und durch ACER-
Entscheidung 04-2019 vom 1. April 2019 erweitert. Sie umfasst die Gebotszonengrenzen Dänemark 1 – 
Deutschland/Luxemburg (DK1 – DE/LU), bewirtschaftet durch Energinet.dk und Tennet TSO GmbH, die 
Gebotszonengrenze Dänemark 2 – Deutschland/Luxemburg (DK2 – DE/LU), bewirtschaftet durch Energinet.dk und 
50Hertz Transmission GmbH und die Gebotszonengrenze Schweden 4 – Polen (SE4 – PL), bewirtschaftet durch 
Svenska Kraftnät und PSE S.A. sowie die Gebotszonengrenze Dänemark 1 - Niederlande (DK1-NL), bewirtschaftet 
durch Energienet.dk und Tennet TSO B.V.  
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Märkten. Um dieses Ziel zu erreichen, regelt die CACM-VO u.a., dass alle ÜNB der betreffenden 

CCR einen Antrag für eine gemeinsame Kapazitätsberechnungsmethode für den Day-Ahead- und 

im Intraday-Zeitbereich erarbeiten und den jeweiligen Regulierungsbehörden zur Genehmigung 

vorlegen, siehe Art. 20 Abs. 2 CACM-VO. Die gemeinsame Kapazitätsberechnung soll 

sicherstellen, dass dem Markt optimale Kapazität zur Verfügung gestellt wird, siehe 

Erwägungsgrund 6 CACM-VO. 

Am 17. Dezember 2018 hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur die gemeinsame 

Kapazitätsberechnungsmethode für den Day-Ahead- und den Intraday-Zeitbereich der ÜNB der 

CCR Hansa gegenüber den Antragstellerinnen gemäß Art. 20 Abs. 2 CACM-VO genehmigt (Az.: 

BK6-17-141)3. Parallel erfolgte die Genehmigung der Methode auch durch die übrigen 

Regulierungsbehörden der CCR Hansa4. Die genehmigte Methode beruht auf dem Ansatz der 

koordinierten Nettoübertragungskapazität („CNTC“)5 mit einer starken Verbindung zu den 

angrenzenden CCR, d.h. der CCR Nordic6 und der CCR Core7.  

Am 16. Januar 2019 haben die Hansa-Regulierungsbehörden eine  gemeinsame Vereinbarung 

über Vergabebeschränkungen in Bezug auf Art. 8 Abs. 7 der im Monat zuvor genehmigten 

Kapazitätsberechnungsmethode vom 17. Dezember 2018 (Az.: BK6-17-141) geschlossen. Darin 

forderten die Hansa-Regulierungsbehörden die Hansa-ÜNB auf, bis 16. Juli 2019 detaillierte 

Beschreibungen und Begründungen für sämtliche Vergabebeschränkungen, die an Hansa-

Gebotszonengrenzen angewendet werden, vorzulegen. Darüber hinaus forderten die Hansa-

Regulierungsbehörden die Hansa-ÜNB auf, spätestens zwei Monate vor einer geplanten 

Anwendung der Vergabebeschränkung detaillierte Beschreibungen und Begründungen für 

sämtliche Vergabebeschränkungen, die künftig an Hansa-Gebotszonengrenzen Anwendung 

finden sollen, vorzulegen. Diesen Forderungen kamen die Hansa-ÜNB mit der „Begründung für 

Vergabebeschränkungen in der CCR Hansa“ vom 16. Juli 2019 nach. 

Mit ihrer Entscheidung 04-2019 vom 1. April 2019 hat die Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden („ACER“)8 die Gebotszonengrenze 

Westdänemark - Niederlande („DK1-NL“), die von Energienet.dk und TenneT TSO B.V. 

3 Beschluss BK6-17-141 vom 17. Dezember 2018 der Bundesnetzagentur (Beschlusskammer 6): 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2017/BK6-17-141/BK6-17-
141_Beschluss_vom_17_12_2018.html;nn=723448. 
4 Die Hansa-Regulierungsbehörden waren zu diesem Zeitpunkt neben der deutschen Regulierungsbehörde BNetzA, 
die dänische Regulierungsbehörde DUR, die polnische Regulierungsbehörde URE und die schwedische 
Regulierungsbehörde Ei. Beratend eingebunden war die norwegische Regulierungsbehörde NVE. 
5 CNTC: Coordinated Net Transfer Capacity: Koordinierte Netzübertragungskapazität. 
6 Die CCR Nordic wurde durch ACER-Beschluss 06-2016 vom 17.11.2016 festgelegt und besteht aus den 
Gebotszonengrenzen DK1-SE3, DK2-SE4, DK1-DK2, SE4-SE3, SE3-SE2, SE2-SE1, SE3-FI, SE1-FI; Verwendet werden die 
zweibuchstabigen Länderkürzel nach ISO 3166 ALPHA-2. 
7 Die CCR Core wurde durch ACER-Beschluss 06-2016 vom 17.11.2016 festgelegt und besteht aus den 
Gebotszonengrenzen FR-BE, BE-NL, FR-DE/LU, NL-DE/LU, BE-DE/LU, DE/LU-PL, DE/LU-CZ, AT-CZ, AT-HU, AT-SI, CZ-
SK, CZ-PL, HU-SK, PL-SK, HR-SI, HR-HU, RO-HU, HU-SI, DE/LU-AT. 
8 ACER: European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Agentur der Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden).
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bewirtschaftet wird, der CCR Hansa zugeteilt.  

Am 6. September 2019 beantragte der niederländische ÜNB TenneT TSO B.V. bei der 

niederländischen Regulierungsbehörde Autoriteit Consument & Markt („ACM“) die Genehmigung 

der Kapazitätsberechnungsmethode. Vorrangiges Ziel des Antrags der TenneT TSO B.V. war es, 

den objektiven Anwendungsbereich der Methode auf den Interkonnektor „COBRAcable“ an der 

Gebotszonengrenze DK1-NL und den subjektiven Anwendungsbereich der Methode auf den 

niederländischen ÜNB TenneT TSO B.V. zu erstrecken. Im Übrigen war die zur Genehmigung 

beantragte Methode gleichlautend mit der bereits von den übrigen Hansa-Regulierungsbehörden 

gegenüber den übrigen Hansa-ÜNB genehmigten Methode. 

Die Hansa-Regulierungsbehörden beantragten gemäß Art. 6 Abs. 10 Unterabs. 3 der Verordnung 

(EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Gründung einer 

Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

(„ACER-VO“) bei ACER am 6. März 2020 im Hinblick auf die damals ausstehende Entscheidung 

der Europäischen Kommission über die Ausnahmeregelung für die kombinierte Netzlösung 

Kriegers Flak eine sechsmonatige Fristverlängerung. Mit der Entscheidung 14-2020 vom 14. Juli 

2020 genehmigte ACER diesen Antrag und verlängerte die Frist bis zum 6. September 2020.  

Am 1. Juli 2020 beantragten die zuständigen dänischen und deutschen Behörden bei der 

Europäischen Kommission eine Freistellung für die kombinierte Netzlösung Kriegers Flak gemäß 

Art. 64 der VO (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 

über den Elektrizitätsbinnenmarkt („EltVO“). Die kombinierte Netzlösung Kriegers Flak bezeichnet 

ein Projekt des dänischen ÜNB Energienet.dk und der Antragstellerin zu 1. Es umfasst 

Anschlussleitungen von deutschen und dänischen Offshore-Windparks zum jeweiligen Festland, 

die über einen Interkonnektor an der Hansa-Gebotszonengrenze Dänemark 2-

Deutschland/Luxemburg („DK2-DE/LU“) verbunden sind. Die Verbindung dient sowohl dem 

Abtransport von Offshore-Windenergie als auch dem gebotszonenübergreifenden Stromhandel. 

Mit Beschluss (EU) 2020/2123 hat die Europäische Kommission am 11. November 2020 

entschieden, dass der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Dänemark hinsichtlich 

der kombinierten Netzlösung Kriegers Flak eine Freistellung von Art. 16 Abs. 8 EltVO gewährt 

wird9.  

Am 4. September 2020 hat die Bundesnetzagentur gemeinsam mit den übrigen Hansa-

Regulierungsbehörden die Antragstellerinnen und die übrigen Hansa-ÜNB aufgefordert, innerhalb 

von zwei Monaten einen gemeinsamen geänderten Antrag für die 

Kapazitätsberechnungsmethode im Day Ahead- und Intraday-Zeitbereich in der CCR Hansa 

9 Beschluss (EU) 2020/2123 der Kommission vom 11. November 2020 zur Gewährung einer Freistellung für die 
kombinierte Netzlösung Kriegers Flak (Kriegers Flak combined grid solution) gemäß Artikel 64 der Verordnung (EU) 
2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Bundesrepublik Deutschland und das Königreich 
Dänemark: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2123&from=DE. 
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vorzulegen. Wesentliche Forderungen der Regulierungsbehörden im Rahmen des 

Änderungsverlangens waren: 

- die Änderung der Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für 

den grenzüberschreitenden Stromhandel in Verweise auf die Verordnung (EU) 

2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den 

Elektrizitätsbinnenmarkt (EltVO), 

- die Anpassung der Kapazitätsberechnungsmethode an die - zu diesem Zeitpunkt - 

ausstehende Entscheidung der Europäischen Kommission zur kombinierten 

Netzlösung Kriegers Flak,  

- die Ergänzung eines fehlenden Verweises auf Art. 23 Abs. 3 Buchst. b CACM-VO in 

Art. 8 Abs. 1 der Kapazitätsberechnungsmethode und 

- die Regelung eines Informationsverfahrens zur künftigen Anwendung von 

Vergabebeschränkungen an Hansa-Gebotszonengrenzen. 

Vor Einreichung des geänderten Antrags haben die Hansa-ÜNB die vorgenommenen Änderungen 

vom 3. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 öffentlich konsultiert. Daraufhin sind Stellungnahmen 

vom Verband der Europäischen Energiehändler EFET10 und vom norwegischen Energieverband 

Energy Norway eingegangen.   

EFET spricht sich gegen die Bezugnahme auf Art. 23 Abs. 3 Buchst. b CACM-VO als mögliche 

Begründung für die Anwendung von Vergabebeschränkungen durch die Hansa-ÜNB aus. Zur 

Begründung führt EFET aus, dass in Art. 23 Abs. 3 Buchst. b CACM-VO die Möglichkeit 

geschaffen werde, Vergabebeschränkungen anzuwenden, „die die ökonomische Wohlfahrt der 

einheitlichen Day-Ahead-Marktkopplung oder der einheitlichen Intraday-Marktkopplung steigern 

sollen“. Werden Vergabebeschränkungen auf der Grundlage dieses Prinzips zugelassen, 

versetze das die ÜNB in die Lage, zwischen dem einen oder dem anderen Markt zu entscheiden 

und die Berechnung (und letztendlich die Vergabe) von Kapazitäten auf Grundlage der Preise 

anstatt ausschließlich aufgrund von Beschränkungen des Systembetriebs zu beeinflussen. Dies 

widerspräche der Rolle der ÜNB als neutrale Marktvermittler. Mit Verweis auf das ausdrückliche 

Änderungsverlangen der Hansa-Regulierungsbehörden, weisen die Hansa-ÜNB die Forderung 

von EFET zurück, den Verweis zu streichen.  

EFET befürwortet die strengeren Bedingungen für die Anwendung von Vergabebeschränkungen 

nach denen die ÜNB verpflichtet sind, alle Marktteilnehmer, ÜNB und nationalen 

Regulierungsbehörden der CCR mindestens zwei Monate im Voraus über geplante 

Vergabebeschränkungen zu informieren und diese ausführlich zu beschreiben und zu begründen. 

EFET vermisst aber sowohl ein Verfahren zur Genehmigung von Entscheidungen der ÜNB zur 

10 EFET: European Federation of Energy Traders (Verband Europäischer Energiehändler).  
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Anwendung von Vergabebeschränkungen durch die nationalen Regulierungsbehörden – bzw. 

vorzugsweise durch alle Hansa-Regulierungsbehörden – sowie Anforderungen an die 

Transparenz gegenüber dem Markt. Die ÜNB verweisen darauf, dass das betreffende 

Mitteilungsverfahren den nationalen Regulierungsbehörden und Marktteilnehmern einen 

besseren Überblick über die Anwendung von Vergabebeschränkungen ermöglichen werde. 

EFET und Energy Norway gehen zusätzlich auf zwei Gesichtspunkte ein, die weder Gegenstand 

des Änderungsverlangens der Hansa-Regulierungsbehörden noch der Änderung durch die 

Hansa-ÜNB sind. Zum einen wünschen sie sich volle Transparenz von Seiten der ÜNB und 

Regulierungsbehörden der CCR Hansa in Bezug auf die vorhandenen Berechnungsmethoden 

sowie auf die Anwendung von Art. 16 EltVO. Dabei solle detailliert beschrieben werden, wie 

mögliche Freistellungen gemäß Art. 16 Abs. 9 EltVO auf Interkonnektoren der CCR Hansa 

angewendet werden und wie Zielwerte und lineare Verlaufskurven für die Grenzen der Region 

Hansa im Zusammenhang mit Aktionsplänen gemäß Art. 15 EltVO berechnet werden. Zum 

anderen beklagen EFET und Energy Norway, in der Kapazitätsberechnungsmethode fehle eine 

Festlegung, die die ÜNB der CCR Hansa zu einem hohen Maß an Transparenz in Bezug auf alle 

Parameter der Kapazitätsberechnung verpflichte. Sie schlagen vor, als Grundlage für die 

Formulierung der Mindestanforderungen Art. 25 der Kapazitätsberechnungsmethode der CCR 

Core11 heranzuziehen. Die Hansa-ÜNB sahen von einer Einarbeitung dieser zusätzlichen 

Änderungen, die über die von den Hansa-Regulierungsbehörden beantragten Änderungen 

hinausgehen, ab. 

Am 19. Februar 2021 haben die Antragstellerinnen den geänderten Antrag für eine gemeinsame 

Kapazitätsberechnungsmethode im Day Ahead- und Intraday-Zeitbereich zur Genehmigung bei 

der Bundesnetzagentur eingereicht. Am 19. März 2021 haben die Antragstellerinnen eine 

deutsche Übersetzung des Antrags bei der Bundesnetzagentur nachgereicht. Damit hat am 19. 

März 2021 auch die letzte nationale Regulierungsbehörde der CCR Hansa den Antrag der ÜNB 

erhalten. Inhaltlich haben die Antragstellerinnen Änderungen der Methode an den im 

Änderungsverlangen der Hansa-Regulierungsbehörden vorgesehenen Stellen vorgeschlagen.  

Der - Antrag wurde am 14. April 2021 im Amtsblatt der Bundesnetzagentur bekannt gegeben und 

auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Es wurde eine Stellungnahmefrist bis 

zum 28. April 2021 eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind keine Stellungnahmen 

eingegangen. 

Mit Bescheid vom 20. April 2021 hat die Bundesnetzagentur die Beigeladene auf ihren Antrag 

vom 9. April 2021 hin zum vorliegenden Verwaltungsverfahren beigeladen. 

11 Die Kapazitätsberechnungsmethode im Day-Ahead-Zeitbereich der ÜNB der Kapazitätsberechnungsregion Core 
gemäß Artt. 20 ff. ist auf Englisch veröffentlicht als Annex I zur ACER-Entscheidung 02-2019 vom 21. Februar 2019: 
https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/ANNEXESTODECISIONOFTHEAGENCYNo022019/A
nnex%20I%20-%20ACER%20Decision%20on%20Core%20CCM.pdf. 
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Die Hansa-Regulierungsbehörden haben den Methodenentwurf überarbeitet. Neben 

geringfügigen sprachlichen Klarstellungen haben die Regulierungsbehörden Klarstellungen in 

Bezug auf die Berechnungsformel für die Kapazität auf dem Interkonnektor, der kombinierten 

Netzlösung Kriegers Flak, in Art. 4 Abs. 3 und in Art. 12 Abs. 3 der Methode vorgenommen.  

Die Formel lautete: “Falls der Interkonnektor KF CGS aufgrund einer geplanten oder ungeplanten 

Abschaltung nicht in Betrieb ist, (d.h. wenn Pmax thermal,DK, Pmax thermal,DE oder Pmax thermal,XB Null 

sind), gilt: ATCKF CGS,DE→DK = 0”. 

Die Regulierungsbehörden haben hinzugefügt: “ATCKF CGS,DK→DE = 0” 

In Art. 12 Abs. 3 der Methode haben die Regulierungsbehörde die Legende für „ATCKF CGS,DE→DK"

angepasst. Statt „verfügbare Übertragungskapazität des Interkonnektors KF CGS in Richtung 

DE/LU→DK2, bereitgestellt für den Day-Ahead-Markt“ heißt es nunmehr „verfügbare 

Übertragungskapazität des Interkonnektors KF CGS in Richtung DE/LU→DK2, bereitgestellt für 

den Intraday-Markt“. 

Die insoweit überarbeitete Methode wurde am 26.April 2021 ENTSO-E12, den regionalen 

Sicherheitskoordinatoren, den Hansa-ÜNB sowie der Beigeladenen mit Frist zur Stellungnahme 

bis zum 6. Mai 2021 übersandt. Von ENTSO-E und den regionalen Sicherheitskoordinatoren 

haben die Hansa-Regulierungsbehörden keine Stellungnahmen erhalten. Die Hansa-ÜNB haben 

mit Schreiben vom 6. Mai 2021 geäußert, keine Bedenken bezüglich der vorgenommenen 

Überarbeitung zu haben. 

Am 17. Mai 2021 haben die Vertreter der Regulierungsbehörden der CCR Hansa bekundet, den 

überarbeiteten Methodenentwurf für die gemeinsame Kapazitätsberechnungsmethode im Day-

Ahead- und im Intraday-Zeitbereich der ÜNB der CCR Hansa gemäß Art. 9 Abs. 13 i.V.m. Artt. 20 

ff. CACM-VO genehmigen zu wollen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte sowie auf die vorangegangene 

Entscheidung der Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur vom 17. Dezember 2018 (Az.: 

BK6-17-141) Bezug genommen. 

B. 

Die diesem Bescheid als Anlage I angehängte Kapazitätsberechnungsmethode im Day-Ahead- 

und im Intraday-Zeitbereich der ÜNB der CCR Hansa gemäß Art. 9 Abs. 13 i.V.m. Artt. 20 ff. 

CACM-VO wird genehmigt. Der Antrag ist zulässig und begründet.  

I.  Zulässigkeit  

Der Antrag ist zulässig. Die gesetzlichen Vorschriften über das Verfahren sind, auch unter 

12 ENTSO-E: European Network of Transmission System Operators for Electricity (Europäisches Netz der 
Übertragungsnetzbetreiber (Strom)) gemäß Art. 28 ff. EltVO. 
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Berücksichtigung der Vorgaben der CACM-VO, gewahrt. 

Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die Genehmigung nach Art. 9 Abs. 7 Buchst. a i.V.m. 

Art. 20 Abs. 2 CACM-VO ergibt sich aus § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EnWG i. V. m. Art. 18 Abs. 3 Buchs. 

b und Abs. 5 der Verordnung (EG) 714/2009 vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen 

für den grenzüberschreitenden Stromhandel13 bzw. aus § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. EnWG i.V.m. Art. 61 

und 70 EltVO. Die Zuständigkeit der Abteilung folgt aus § 59 Abs. 1 S. 2 Nr. 14 EnWG. 

Es handelt sich um die nachträgliche Änderung einer bereits genehmigten Methode gemäß § 29 

Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 56 Abs. 1 S. 2 und § 29 Abs. 1 EnWG.  

Die Antragstellerinnen wurden fristgerecht zur Änderung der bestandskräftigen Genehmigung 

vom 17. Dezember 2018 (Az.: BK6-17-141) aufgefordert. Nachdem der niederländische ÜNB 

TenneT TSO B.V. am 6. September 2019 bei der niederländischen Regulierungsbehörde ACM 

einen Antrag auf Genehmigung der Kapazitätsberechnungsmethode gestellt hatte, übermittelte 

die Bundesnetzagentur das Änderungsverlangen aller Hansa-Regulierungsbehörden fristgerecht 

am 4. September 2020 an die Antragstellerinnen. Gemäß Art. 9 Abs. 10 S. 3 der CACM-VO hätte 

die Frist für die Genehmigung der ACM sechs Monate nach Eingang des Antrags bei ihr, am 6. 

März 2020, geendet. Die von den nationalen Regulierungsbehörden gemäß Art. 6 Absatz 10 

Unterabsatz 3 der ACER-VO beantragte sechsmonatige Fristverlängerung wurde von ACER mit 

der Entscheidung 14-2020 vom 14. Juli 2020 genehmigt, sodass die Frist infolge dieser 

Verlängerung erst am 6. September 2020 endete.  

Auf das Änderungsverlangen vom 4. September 2020 hin, haben die Antragstellerinnen die 

geänderte Kapazitätsberechnungsmethode am 19. Februar 2021 bei der Bundesnetzagentur zur 

Genehmigung eingereicht. Damit haben sie die sechsmonatige Frist des Art. 9 Abs. 13 i.V.m. 10 

CACM-VO, die am 6. März 2021 ausgelaufen wäre, eingehalten. Wollte man wegen der 

erstmaligen Beantragung der Genehmigung der Methode für die dänisch-niederländische 

Gebotszonengrenze die zweimonatige Frist des Art. 9 Abs. 12 CACM-VO für einschlägig 

erachten, würde die Nichteinhaltung der zweimonatigen Frist indes nicht zur Unzulässigkeit des 

Antrags führen. Gemäß Art. 9 Abs. 12 S. 4 CACM-VO käme das in Art. 9 Abs. 4 CACM-VO 

vorgesehene Verfahren zur Anwendung. Die ÜNB hätten sich in diesem Fall an die zuständigen 

Regulierungsbehörden und ACER wenden und sie über die Entwürfe und den Grund für das 

Scheitern der Einigung in Kenntnis setzen müssen, woraufhin die Europäische Kommission 

angerufen worden wäre, um gemäß Art. 9 Abs. 4 S. 3 CACM-VO geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen und eine Annahme der Methode innerhalb von vier Monaten zu ermöglichen. Vorliegend 

haben die ÜNB sich nicht an ACER gewandt. Die Europäische Kommission wurde nicht 

angerufen. Stattdessen haben die Hansa-ÜNB auf die Veröffentlichung der englischsprachigen 

13 Die Verordnung (EG) 714/2009 wurde durch Art. 70 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt aufgehoben. 
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Version der Entscheidung der Europäische Kommission zu der kombinierten Netzlösung Kriegers 

Flak gewartet, um diese im Rahmen ihres Antrags zu berücksichtigen, wie von den 

Regulierungsbehörden im Änderungsverlangen gefordert. So konnten sie nach Durchführung der 

obligatorischen mindestens einmonatigen öffentlichen Konsultation gemäß Art. 12 CACM-VO am 

19. Februar 2021 den gemeinsamen Antrag einreichen. Bei Einreichung des Antrags bis zum 6. 

November 2020 hätte die Entscheidung der Europäische Kommission zur kombinierten 

Netzlösung Kriegers Flak nicht berücksichtigt werden können. Damit wäre die 

Kapazitätsberechnungsmethode nicht genehmigungsfähig gewesen und hätte abgelehnt werden 

müssen, was zu einer deutlich längeren Verzögerung des Verfahrens geführt hätte. Es ist 

unschädlich, dass die Antragstellerinnen nicht nach Art. 9 Abs. 4 CACM-VO vorgegangen sind. 

Art. 9 Abs. 4 CACM-VO dient der Behebung von Antragshindernissen. Mit dieser Vorschrift soll 

sichergestellt werden, dass das Verfahren nicht unabgeschlossen endet oder erheblich verzögert 

wird. Dementsprechend sieht die Vorschrift einen Eskalationsmechanismus vor, der einen 

Verfahrensabschluss innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Mitteilung von ACER 

ermöglichen soll. Auch ohne die Befassung von ACER und der Europäischen Kommission ist 

dieses Ziel mit der Einreichung des Antrags am 19. Februar 2021 erreicht worden. An dieser 

Rechtslage hat auch die Durchführungsverordnung (EU) 2021/280 der Kommission vom 22. 

Februar 2021 zur Änderung der Verordnungen (EU) 2015/1222, (EU) 2016/1719, (EU) 2017/2195 

und (EU) 2017/1485 zwecks Anpassung an die Verordnung (EU) 2019/943 nichts geändert. 

Gemäß Art. 5 der Durchführungsverordnung trat diese erst am 15. März 2021 in Kraft. Für die 

Beurteilung der Rechtslage ist insoweit die Fassung der CACM-VO maßgeblich, die im Zeitraum 

der vorliegend in Rede stehenden Handlungen, also im November 2020 bis Februar 2021 galt.  

Die geänderte Kapazitätsberechnungsmethode ist durch die Hansa-ÜNB in nicht zu 

beanstandender Weise mit den Interessenträgern gemäß Art. 20 Abs. 2 S. 2 i.V.m. Art. 12 CACM-

VO konsultiert worden. Die Antragstellerinnen haben die eingegangenen Stellungnahmen 

ausreichend in ihrem Bericht über die Konsultation vom 19. Februar 202114 gemäß Artikel 12 Abs. 

3 CACM-VO dokumentiert und ausgewertet, sowie klar und fundiert kenntlich gemacht, warum sie 

keine Berücksichtigung im Vorschlag finden konnten.   

II.  Begründetheit  

Der Antrag ist auch begründet. Die zur Genehmigung beantragte Änderung der 

Kapazitätsberechnungsmethode erfüllt die Vorgaben von Art. 9 Abs. 13 i.V.m. Artt. 20 ff. CACM-

VO und steht im Einklang mit den Zielen der CACM-VO. Das Änderungsverlangen der 

Regulierungsbehörden ist durch die Hansa-ÜNB hinreichend umgesetzt worden.  

Die mit Beschluss der Bundesnetzagentur vom 17. Dezember 2018 (Az.: BK6-17-141) 

14 Der Bericht über die Konsultation vom 19. Februar 2021 ist auf der Internetseite von ENTSO-E in englischer 
Sprache veröffentlicht: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/nc-tasks/HANSA%20-
%20Consultation%20report.pdf. 
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genehmigte Kapazitätsberechnungsmethode hat sich durch die vorliegend genehmigten 

Änderungen nur unwesentlich verändert. Diese Änderungen wahren die rechtlichen 

Anforderungen der Artt. 20 ff. CACM-VO, sind mit den Zielen der CACM-VO im Übrigen vereinbar 

und setzen das Änderungsverlangen der Regulierungsbehörden vom 4. September 2020 

hinreichend um.  

Die Anpassungen des Antrags durch die Antragstellerinnen in Bezug zu dem Beschluss 

(EU) 2020/2123 der Kommission vom 11. November 2020 zur Gewährung einer Freistellung 

für die kombinierte Netzlösung Kriegers Flak gemäß Art. 64 EltVO für die Bundesrepublik 

Deutschland und das Königreich Dänemark tragen dem Änderungsverlangen der Hansa-

Regulierungsbehörden Rechnung. Der Beschluss der Europäischen Kommission wird in 

Erwägungsgrund 2 sowie in Art. 2 Abs. 1 der Methode adressiert. Der neue Erwägungsgrund 18 

der Kapazitätsberechnungsmethode stellt richtig dar, dass die gemäß Art. 4 Abs. 3 dieser 

Methode durchzuführende Kapazitätsberechnung für den Interkonnektor Kriegers Flak dem 

Beschluss der Europäischen Kommission entspricht. Gemäß Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses ist 

bei der Berechnung zur Ermittlung, ob das Mindestniveau der verfügbaren Kapazität für den 

zonenübergreifenden Handel erreicht ist, als Kapazitätsgrundlage für die Berechnung der 

Mindestkapazität die Restkapazität (und nicht die Gesamtübertragungskapazität) heranzuziehen. 

Bei der Restkapazität handelt es sich um die Kapazität, die nach Abzug der Kapazität von der 

Gesamtübertragungskapazität übrigbleibt, die erforderlich ist, um die prognostizierte 

Stromerzeugung der Windparks, die an die kombinierte Netzlösung Kriegers Flak angeschlossen 

sind, in der Day-Ahead-Phase zu den jeweiligen nationalen Onshore-Systemen zu transportieren. 

Die Formel zur Berechnung der Kapazität auf dem Interkonnektor Kriegers Flak in Art. 4 Abs. 3 

und in Art. 12 Abs. 3 der Kapazitätsberechnungsmethode entspricht der Regelung des Art. 1 Abs. 

1 des Beschlusses der Europäischen Kommission.  

Die gemäß Art. 9 Abs. 5 S. 3 CACM-VO und Art. 5 Abs. 6 ACER-VO von den 

Regulierungsbehörden vorgenommene Ergänzung der Berechnungsformel in Art. 4 Abs. 3 

und in Art. 12 Abs. 3 der Kapazitätsberechnungsmethode dient der Klarstellung und entspricht 

Art. 26 Abs. 3 CACM-VO und Art. 16 Abs. 3 EltVO, sowie der Berücksichtigung des 

Diskriminierungsverbotes des Art. 7 Abs. 2 lit. a EltVO. Nach dem ursprünglichen Wortlaut der 

Berechnungsformel in Art. 4 Abs. 3 und Art. 12 Abs. 3 der Methode hat die Außerbetriebnahme 

aufgrund einer geplanten oder ungeplanten Abschaltung des Interkonnektors Kriegers Flak zur 

Folge, dass die verfügbare Übertragungskapazität des Interkonnektors Kriegers Flak in Richtung 

DE/LU→DK2, bereitgestellt für den Day-Ahead-Markt, gleich Null ist. Eine Aussage zur 

Gegenrichtung DK2→DE/LU war dem Wortlaut der Formel nicht zu entnehmen. Die Regelung nur 

für eine Flussrichtung musste durch rechtskonforme Auslegung auch auf die andere Flussrichtung 

erweitert werden. Diese Auslegung war geboten, um Art. 26 Abs. 3 CACM-VO und Art. 16 Abs. 3 

EltVO Rechnung zu tragen. Art. 26 Abs. 3 CACM-VO berechtigt jeden ÜNB dazu, die 

zonenübergreifende Kapazität im Rahmen der Validierung aus Gründen der Betriebssicherheit zu 
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verringern. Aufgrund der Netztopologie der CCR Hansa kann der Ausfall eines Interkonnektors 

nicht kompensiert werden, da die Flüsse nicht auf andere Netzelemente ausweichen können. Die 

Betriebssicherheit ist also beim Ausfall eines Interkonnektors regelmäßig gefährdet, so dass eine 

Reduzierung der Kapazität (in beide Richtungen) auf null die einzig rechtskonforme Folge ist. 

Entsprechendes ergibt sich auch aus Art. 16 Abs. 3 EltVO. Nach dieser Vorschrift wird im Kontext 

der Bereitstellung der Mindestkapazität gemäß Art. 16 Abs. 8 EltVO ebenfalls geregelt, dass aus 

Betriebssicherheitsgründen die Kapazität verringert werden darf. Auch das 

Diskriminierungsverbot des Art. 7 Abs. 2 lit. a Elt-VO, nachdem Day-Ahead- und Intraday-Märkte 

so organisiert sein müssen, dass es zu keiner Diskriminierung kommt, macht die analoge 

Anwendung auf die Gegenflussrichtung erforderlich. Denn ein sachlicher Grund für die 

Beschränkung der Kapazitätsreduzierung auf die Handelsrichtung DE/LU→DK2 ist nicht 

ersichtlich.  

Die Anpassung der Legende der Kapazitätsberechnungsformel in Art. 12 Abs. 3 der 

Methode im Rahmen der Überarbeitung durch die Regulierungsbehörden gemäß Art. 9 Abs. 5 S. 

3 CACM-VO und Art. 5 Abs. 6 ACER-VO dient der Behebung eines offensichtlichen 

Redaktionsversehens. Im ursprünglichen Wortlaut des Art.12 Abs. 3 der Methode wurde der Term 

„ATCKF CGS,DE→DK" mit „verfügbare Übertragungskapazität des Interkonnektors KF CGS in 

Richtung DE/LU→DK2, bereitgestellt für den Day-Ahead-Markt“ angegeben, wortgleich zu der 

entsprechenden Passage in Art. 4 Abs. 3 der Methode. Ausweislich der jeweiligen 

Artikelüberschrift und der jeweiligen Kapitelüberschrift enthält Art. 4 der Methode die 

mathematische Beschreibung der Kapazitätsberechnungsmethode für den Day-Ahead-

Zeitbereich, während Art. 12 die mathematische Beschreibung der 

Kapazitätsberechnungsmethode für den Intraday-Zeitbereich enthält. Die Angabe der für den Day-

Ahead-Markt bereitgestellten verfügbaren Übertragungskapazität ist im Rahmen der 

Kapazitätsberechnung für den Intraday-Zeitbereich offensichtlich nicht sachgerecht und 

offenkundig auf ein Redaktionsversehen der Antragstellerinnen zurückzuführen. In Art. 12 Abs. 3 

der Methode muss der Term „ATCKF CGS,DE→DK" also abweichend vom Wortlaut des Art. 4 Abs. 3 

„verfügbare Übertragungskapazität des Interkonnektors KF CGS in Richtung DE/LU→DK2, 

bereitgestellt für den Intraday-Markt“ lauten.  

Mit der Ergänzung des fehlenden Verweises auf Art. 23 Abs. 3 Buchst. b CACM-VO in Art. 8 

Abs. 1 der Kapazitätsberechnungsmethode kommen die Antragstellerinnen dem 

Änderungsverlangen der Hansa-Regulierungsbehörden nach. Art. 23 Abs. 3 CACM-VO 

ermöglicht den ÜNB unter bestimmten Voraussetzungen Vergabebeschränkungen anzuwenden. 

Diese Voraussetzungen sind in Art. 23 Abs. 3 Buchst. a und b CACM-VO niedergelegt, wobei die 

Regelung in Buchstabe b auf die Steigerung der ökonomischen Wohlfahrt abzielt. Die von der 

Bundesnetzagentur am 17. Dezember 2018 genehmigte Methode enthält in Art. 8 Abs. 1 nur einen 

Verweis auf Art. 23 Abs. 3 Buchst. a CACM-VO, obwohl die Voraussetzungen auch des Art. 23 

Abs. 3 Buchst. b wiedergegeben werden, vergl. Art. 8 Abs. 1 der Methode a. E. „oder die die 
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ökonomische Wohlfahrt steigern sollen“. Das Fehlen des Verweises auf Buchstabe b kann also 

nur einem Redaktionsversehen geschuldet sein. Der Einwand, den EFET im 

Konsultationsverfahren diesbezüglich erhoben hat, geht insoweit fehl, als Art. 8 Abs. 1 der 

Methode lediglich den Wortlaut von Art. 23 Abs. 3 CACM-VO umsetzt. EFET argumentiert, die 

ÜNB dürften keine Beschränkungen anwenden, die die ökonomische Wohlfahrt steigern sollen. 

Denn das versetze die ÜNB in die Lage, zwischen dem einen oder dem anderen Markt zu 

entscheiden und die Berechnung (und letztendlich die Vergabe) von Kapazitäten auf Grundlage 

der Preise anstatt ausschließlich aufgrund von Beschränkungen des Systembetriebs zu 

beeinflussen. Das wiederum widerspräche der Rolle der ÜNB als neutrale Marktvermittler. Die 

von EFET vorgetragene Auffassung findet keinen Anklang im Wortlaut des Art. 23 Abs. 3 Buchst. 

b CACM-VO. Dieser regelt vielmehr eindeutig, dass die Festlegung der Vergabebeschränkungen 

anhand des Kriteriums der Wohlfahrtssteigerung den ÜNB überlassen ist. Die Hansa-ÜNB haben 

daher diesen Einwand von EFET zu recht nicht übernommen, da er dem ausdrücklichen Wortlaut 

des Art. 23 Abs. 3 Buchst. b CACM-VO entgegensteht.  

Mit der Regelung eines Informationsverfahrens zur künftigen Anwendung von 

Vergabebeschränkungen an Hansa-Gebotszonengrenzen in Art. 8 Abs. 6 der Methode

tragen die Antragstellerinnen dem Änderungsverlangen der Hansa-Regulierungsbehörden 

Rechnung. Die Regelung entspricht dem in Art. 3 Buchst. f CACM-VO festgelegten Ziel der 

CACM-VO der Gewährleistung und Verbesserung der Transparenz und der Zuverlässigkeit von 

Informationen. Gemäß Art. 8 Abs. 6 der Methode ist jeder Hansa-ÜNB, der 

Vergabebeschränkungen für Gebotszonengrenzen der CCR Hansa plant, dazu verpflichtet, die 

Marktteilnehmer, die übrigen Hansa-ÜNB sowie die Hansa-Regulierungsbehörden spätestens 

zwei Monate im Voraus darüber zu informieren und detaillierte Erläuterungen und Begründungen 

für die Vornahme der betreffenden Vergabebeschränkungen einzureichen. Diese Regelung 

präzisiert den Inhalt der gemeinsamen Vereinbarung der Hansa-Regulierungsbehörden vom 16. 

Januar 2019 sowie die Stellungnahme der Hansa-ÜNB vom 16. Juli 2019 und überführt diese in 

die Kapazitätsberechnungsmethode. EFET unterstützt in seinem Konsultationsbeitrag die 

Regelung, mahnt aber mehr Transparenz sowie ein Verfahren zur Genehmigung von 

Entscheidungen der ÜNB zur Anwendung von Vergabebeschränkungen durch die jeweils 

betreffenden nationalen Regulierungsbehörden – bzw. vorzugsweise durch alle Hansa-

Regulierungsbehörden gemeinsam – an. Da ein solches Verfahren im CACM nicht vorgesehen 

ist, haben die ÜNB die Einwände von EFET zu recht zurückgewiesen. Auch ist mit den Vorgaben 

des Art. 8 Abs. 6 der Methode dem Transparenzgebot des Art. 3 Buchst. f CACM-VO genüge 

getan. 

Die korrigierten Verweise schließlich dienen der Anpassung an geltendes Recht, insbesondere an 

die EltVO. Die sprachlichen Änderungen ermöglichen eine Klarstellung und Konkretisierung des 

Inhalts der Methode. 
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Die weiteren im Rahmen der Konsultation eingebrachten Einwände vermögen nicht zu 

überzeugen. Die ÜNB sind zu recht nicht auf den von EFET und von Energy Norway 

vorgebrachten Einwand in Bezug auf Art. 15 und 16 EltVO eingegangen. Er geht am 

Anwendungsbereich der Ermächtigungsgrundlage der Art. 20ff. CACM-VO vorbei. Die 

Berechnung von Zielwerten und Verlaufskurven im Rahmen von Aktionsplänen gemäß Art. 15 

Abs. 2 EltVO ist nicht Aufgabe der ÜNB und Regulierungsbehörden einer CCR. Vielmehr ergibt 

sie sich direkt aus dem Gesetz und ist von den ÜNB eines Mitgliedstaats durchzuführen, in dem 

ein Aktionsplan festgelegt wurde15. Auch die Anwendung von Freistellungen gemäß Art. 16 Abs. 

9 EltVO ist nicht im Rahmen der Kapazitätsberechnungsmethode zu regeln. Die Einhaltung der 

Vorgaben des Art. 16 Abs. 8 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 EltVO ist ebenfalls nicht Gegenstand dieser 

Kapazitätsberechnungsmethode, sondern Gegenstand eines eigenen förmlichen 

Verwaltungsverfahrens gemäß Art. 15 Abs. 4 EltVO. Die Kritik mangelnder Transparenz in Bezug 

auf die Parameter der Kapazitätsberechnung, den EFET und Energy Norway im 

Konsultationsverfahren vorgetragen haben, musste ebenfalls nicht von den ÜNB aufgegriffen 

werden. Ein Transparenzdefizit in Hinblick auf die Parameter der Kapazitätsberechnungsmethode 

ist nicht ersichtlich. Es bedarf keiner zusätzlichen Transparenzvorschrift vergleichbar dem Art. 25 

der Kapazitätsberechnungsmethoden für den Day-Ahead- und für den Intraday-Zeitbereich der 

ÜNB der CCR Core16, wie von EFET und Energy Norway gefordert. Die Parameter der 

Kapazitätsberechnungsmethode in der CCR Hansa sind in den Formeln in Art. 4 Abs. 3 und Art. 

12 Abs. 3 der Methode vollumfänglich dargelegt. Als Eingangsparameter für die Berechnung 

müssen die kritischen Netzelemente in der CCR Hansa von den ÜNB gemäß Art. 5 Abs. 1 der 

Methode benannt werden. Die kritischen Netzelemente in den angrenzenden AC-Netzen und 

damit in den angrenzenden Kapazitätsberechnungszonen werden gemäß Art. 5 Abs. 2 der 

Methode nach der jeweiligen Kapazitätsberechnungsmethoden der Nachbarregionen Core und 

Nordic determiniert. Daran ist nichts auszusetzen, da diese Methoden ebenfalls Gegenstand 

förmlicher Genehmigungsverfahren sind. EFET und Energy Norway selbst betonen in Ihrer 

Stellungnahme, dass die Transparenzvorschrift in der des Art. 25 der 

Kapazitätsberechnungsmethoden für den Day-Ahead- und für den Intraday-Zeitbereich der ÜNB 

der CCR Core vorbildlich seien. Somit haben die Markteilnehmer mit der Inbetriebnahme der 

Kapazitätsberechnungen in den an die Hansa CCR angrenzenden CCRs Core und Nordic und 

dem damit anzuwendenden „advanced hybrid coupling“ für die Hansa CCR vollständige 

Transparenz. Im Übrigen sei auf die Ausführungen der Beschlusskammer 6 der 

Bundesnetzagentur verwiesen, die sich bereits in dem Beschluss vom 17. Dezember 2018 mit 

15 Die Prinzipien zur Berechnung und Ausweisung der Startwerte für die Gebotszonengrenzen mit DE/LU wurden 
von der Bundesnetzagentur veröffentlicht: 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Handelund
Vertrieb/EuropMarktkopplung/MarketCoupling_node.html
Die nach diesen Prinzipien berechnete Startwerte wurden von den deutschen ÜNB veröffentlicht: 
https://www.netztransparenz.de/EU-Network-Codes/CEP-Startwerte
16
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dem Einwand mangelnder Transparenz auseinandergesetzt hat, damals vorgetragen von der 

Beigeladenen.17

III. Kosten  

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.

17 Beschluss BK6-17-141 vom 17. Dezember 2018 der Bundesnetzagentur (Beschlusskammer 6), S. 21 f. 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2017/BK6-17-141/BK6-17-
141_Beschluss_vom_17_12_2018.html;nn=723448
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben 

werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht.  

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Monat. 

Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der 

Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die 

Erklärung, inwieweit der Bescheid angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt 

wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, 

enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen 

Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, 19. Mai 2021 

Im Auftrag 

Joachim Gewehr 

(Referatsleiter) 

Anlage 
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DIE ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER DER KAPAZITÄTSBERECHNUNGSREGION HANSA UNTER ER-
WÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

PRÄAMBEL 

(1) Dieses Dokument ist eine gemeinsame Methode der Übertragungsnetzbetreiber (im weiteren Verlauf 
als „ÜNB“ bezeichnet) der Kapazitätsberechnungsregion Hansa (engl. Capacity Calculation Region, im 
weiteren Verlauf als „CCR“ bezeichnet), wie in der Entscheidung der Regulierungsagentur ACER be-
schrieben1. 

(2) Diese gemeinsame Methode für die koordinierte Kapazitätsberechnung (im weiteren Verlauf als „CCM“ 
bezeichnet) für die CCR Hansa berücksichtigt die allgemeinen Grundsätze und Ziele der Verordnung (EU) 
2015/1222 der Kommission zur Festlegung einer Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpass-
management (im weiteren Verlauf als „CACM-Verordnung“ bezeichnet), der Verordnung (EU) 
2017/1485 zur Festlegung einer Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb (im weiteren Verlauf als „SO-
Verordnung“ bezeichnet), der Verordnung (EU) Nr. 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt (im weiteren Verlauf als „Verordnung (EU) 
2019/943“ bezeichnet), sowie des Beschlusses (EU) 2020/2123 der Kommission vom 11. November 
2020 zur Gewährung einer Freistellung für die kombinierte Netzlösung Kriegers Flak (im weiteren Ver-
lauf als „KF CGS“ bezeichnet) gemäß Artikel 64 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parla-
ments und des Rates2.

(3) Das Ziel der CACM-Verordnung besteht in der Koordination und Harmonisierung der Kapazitätsberech-
nung und -vergabe in den Day-Ahead- und Intraday-Zeitbereichen.

(4) An die vorliegende CCM ergeben sich nach Artikel 20 Absatz 2 der CACM-Verordnung folgende Anfor-
derungen:
„Spätestens zehn Monate nach der Genehmigung des Vorschlags für eine Kapazitätsberechnungsregion 
gemäß Artikel 15 Absatz 1 übermitteln alle ÜNB jeder Kapazitätsberechnungsregion einen Vorschlag für 
eine gemeinsame Methode für die koordinierte Kapazitätsberechnung innerhalb der jeweiligen Region.“

Die vorliegende CCM ist Gegenstand einer Konsultation gemäß Artikel 12 der CACM-Verordnung.

(5) Die vorliegende CCM berücksichtigt alle Anforderungen nach Artikel 21 Absatz 1, 2 und 3 der CACM-
Verordnung.

(6) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 und 14 Absatz 2 der CACM-Verordnung müssen alle ÜNB der CCR Hansa die 
gebotszonenübergreifende Kapazität für mindestens den Day-Ahead- und den Intraday-Marktzeitbe-
reich berechnen. Darüber hinaus verlangen Artikel 14 Absatz 1 und Artikel 14 Absatz 2, dass die gebots-
zonenübergreifende Kapazität für jede Marktzeiteinheit zu berechnen ist.

(7) Die CCM für die CCR Hansa dient der Umsetzung der in Artikel 3 der CACM-Verordnung festgelegten 
Ziele und steht diesen in keiner Weise entgegen.

(8) Die CCM für die CCR Hansa beruht auf der Methode einer Koordinierten Nettoübertragungskapazität3

(CNTC) mit einem starken Bezug zu angrenzenden CCR4. Da es sich bei den Gebotszonengrenzen der 
CCR Hansa, einschließlich der deutsch-westdänischen Wechselstrom-Grenze (Wechselstrom im weite-
ren Verlauf als „AC“ bezeichnet) um strahlenförmige Interkonnektoren handelt, ist eine auf der last-

1 Definition der ACER für die Kapazitätsberechnungsregionen (CCR) vom 17. November 2016 (Anhang I zur CCR-Entschei-

dung)http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/ANNEXES_CCR_DECISION/Annex%20I.pdf
2 Beschluss (EU) 2020/2123 der Kommission vom 11. November 2020 zur Gewährung einer Freistellung für die kombinierte Netzlösung 

Kriegers Flak gemäß Artikel 64 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Bundesrepublik Deutsch-
land und das Königreich Dänemark https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2123&qid=1608200554462
3 CNTC wird als eine Methode der Nettoübertragungskapazität verstanden, bei welcher die Koordination durch die Nutzung des gemeinsa-

men Netzmodells und der vom koordinierten Kapazitätsberechner durchgeführten Berechnungen erfolgt.
4Angrenzende CCR sind aus Sicht der CCR Hansa für die Zwecke dieser CCM die CCR Nordic und die CCR Core.
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flussbasierten Methode basierende CCM, verglichen mit dem vorgeschlagenen CNTC-Ansatz bei An-
nahme desselben Betriebssicherheitsniveaus in der Hansa-Region nicht effizienter. Gemäß Artikel 20 
Absatz 7 der CACM-Verordnung haben die ÜNB der CCR Hansa in einem separaten Antrag die Effizienz 
der Methode CNTC gegenüber dem lastflussbasierten Ansatz nachgewiesen. Der Antrag wird den Nati-
onalen Regulierungsbehörden der CCR Hansa (im weiteren Verlauf als „NRB der CCR Hansa“ bezeichnet) 
zusammen mit dieser CCM zur Genehmigung vorgelegt.

(9) Die CCM für die CCR Hansa sichert eine optimale Nutzung der Übertragungskapazität, da sie den Vorteil 
der gleichzeitig in den CCR Nordic und Core entwickelten lastflussbasierten Kapazitätsberechnungsme-
thoden nutzt, um die Beschränkungen im AC-Netz darzustellen. Die Nutzung der Interkonnektorkapazi-
tät und AC-Netzkapazität der CCR Hansa wird auf diese Weise vollständig integriert und bietet einen 
fairen Wettbewerb für die knappen Kapazitäten im System, sowie eine optimale Systemnutzung. Es 
existiert kein vordefinierter und statischer Split der Kapazitäten in kritischen Netzelementen und die 
Lastflüsse durch die Interkonnektoren der CCR Hansa werden auf der Grundlage wirtschaftlicher Effizi-
enz während der Kapazitätsvergabephase optimiert.

(10) Die CCM für die CCR Hansa behandelt alle Gebotszonengrenzen in der CCR Hansa und angrenzenden 
CCR gleich und ermöglicht einen diskriminierungsfreien Zugang zu gebotszonenübergreifender Kapazi-
tät. Sie schafft die Grundlage für einen fairen und geordneten Markt, sowie eine faire und geordnete 
Preisbildung durch Implementierung einer pragmatischen CCM-Lösung, welche in die Methoden der 
angrenzenden CCR integriert ist.

(11) Die CCM für die CCR Hansa wird voll umfänglich in einer Situation angewandt, in welcher die Erweiterte 
Hybridkopplung (im weiteren Verlauf als „AHC“ bezeichnet) in einer lastflussbasierten Kapazitätsbe-
rechnung in den CCR Nordic und Core gemäß den lastflussgestützten CCM der beiden Regionen imple-
mentiert wird. Die Anwendung von AHC gewährleistet eine Gleichbehandlung der Gebotszonengrenzen 
der CCR Hansa mit den Gebotszonengrenzen in den lastflussbasierten CCM angrenzender CCR.

(12) Die CCM für die CCR Hansa nutzt den Vorteil der lastflussbasierten CCM angrenzender CCR und gewähr-
leistet gleichzeitig eine vollständige Transparenz der Berechnung der gebotszonenübergreifenden Ka-
pazität. Dies führt wiederum zu einem besseren Verständnis für Marktteilnehmer und erhöht die Trans-
parenz und Zuverlässigkeit von Informationen gegenüber dem, was heute an den Gebotszonengrenzen 
der CCR Hansa verfügbar ist.

(13) Die CCM für die CCR Hansa sieht eine schrittweise Implementierung dahingehend vor, dass sowohl die 
CCR Nordic als auch die CCR Core AHC anwenden. Für den Fall, dass AHC noch in keiner der angrenzen-
den CCR implementiert ist oder die lastflussbasierten CCM der angrenzenden CCR keine Auswahl von 
für die Austausche der CCR Hansa relevanten kritischen Netzelementen (CNE) beinhalten, wird der ver-
besserte Kapazitätsberechnungsprozess für die Gebotszonengrenzen der CCR Hansa - wie in Artikel 19 
Absatz 4 erläutert - fortgeführt, bis AHC und die Auswahl der für die CCR Hansa relevanten CNE in beiden 
angrenzenden CCR implementiert sind. Dies impliziert, dass der verbesserte Kapazitätsberechnungspro-
zess auch an den Gebotszonengrenzen der CCR Hansa fortgeführt wird, wenn die CCR Core ihre Stan-
dard-Hybridkopplung (im weiteren Verlauf als „SHC“ bezeichnet) implementiert hat. Bei der Anwen-
dung der SHC werden die voraussichtlichen Lastflüsse an den Gebotszonengrenzen der CCR Hansa in 
den verfügbaren Margen von kritischen Netzelementen (CNEs) in der lastflussbasierten Methode der 
CCR Core berücksichtigt, was weniger effizient ist, als eine Anwendung der AHC, wo diese Notwendig-
keit nicht besteht.

(14) Da die CCM für die CCR Hansa den Einsatz von AHC in den angrenzenden CCR Nordic und Core bedingt, 
besteht nach der Implementierung keine unangemessene Diskriminierung zwischen gebotszonenüber-
greifenden Lastflüssen innerhalb der CCR Hansa und angrenzenden CCR. Sie gewährleistet darüber hin-
aus, dass keine unangemessene Diskriminierung zwischen Gebotszonengrenzen innerhalb der CCR 
Hansa erfolgt.

(15) Die CCM für die CCR Hansa hat keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung von CCM in angren-
zenden CCR und kann sich mit dem Ausbau und dem Zusammenschluss von CCR in der Zukunft dyna-
misch weiterentwickeln. Die CCM für die CCR Hansa stellt daher keine Behinderung eines effizienten 
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langfristigen Betriebs in der CCR Hansa und/oder den angrenzenden CCR und der Entwicklung des Über-
tragungssystems in der Europäischen Union dar.

(16) Indem die CCM für die CCR Hansa an den vorgeschlagenen lastflussbasierten CCM in angrenzenden CCR 
ausgerichtet wird, werden Auswahl, Einbindung und Rechtfertigung relevanter kritischer Netzelemente 
und Ausfälle, die Anpassung von Stromflüssen in kritischen Netzelementen aufgrund von Entlastungs-
maßnahmen, sowie die mathematische Beschreibung für die Berechnung von Verteilungsfaktoren der 
Stromübertragung und die Berechnung verfügbarer Margen in kritischen Netzelementen für die angren-
zenden AC-Netze in den CCM angrenzender CCR behandelt.

(17) Artikel 27 Absatz 2 der CACM-Verordnung sieht vor, dass die CCR Hansa spätestens vier Monate nach 
den Entscheidungen über die CCM gemäß den Artikeln 20 und 21 der CACM-Verordnung einen koordi-
nierten Kapazitätsberechner (im weiteren Verlauf als „CCC“ bezeichnet) einrichtet. Der CCC der CCR 
Hansa ist verantwortlich für die Berechnung der in dieser CCM aufgeführten gebotszonenübergreifen-
den Kapazitäten.

(18) Die CCM für die CCR Hansa entspricht den Festlegungen von Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) 
2019/943, in dem festgelegt wird, dass die Übertragungsnetzbetreiber die den Marktteilnehmern zur 
Verfügung zu stellende Grenzkuppelkapazität nicht beschränken dürfen, um einen Engpass in ihrer ei-
genen Gebotszone zu beheben oder um Stromflüsse zu bewältigen, die aufgrund von Transaktionen 
innerhalb der Gebotszonen entstanden sind. Diese Bestimmungen gelten als erfüllt, wenn unter Einhal-
tung der Betriebssicherheitsgrenzwerte und nach Vornahme der Abzüge wegen Ausfallvarianten nach 
den Vorgaben der CACM-Verordnung mindestens 70 % der Übertragungskapazität für den gebotszo-
nenübergreifenden Handel zur Verfügung stehen. Mit dem Beschluss (EU) 2020/2123 der Kommission 
vom 11. November 2020 über eine Freistellung für die KF CGS gemäß Artikel 64 der Verordnung (EU) 
2019/943 wird festgelegt, dass dieser Mindestprozentsatz nicht für die gesamte Übertragungskapazität 
der KF CGS gelten sollte, die die Betriebssicherheitsgrenzwerte nach Abzug wegen Ausfallvarianten ein-
hält. Vielmehr sollte dieser nur für die verbleibende Kapazität gelten, nachdem die gesamte für die 
Übertragung der Produktion von den an das KF-Netz angeschlossenen Windparks an Land erwartete 
Kapazität abgezogen wurde (im weiteren Verlauf als „Restkapazität“ bezeichnet). Die Ausnahme für die 
KF CGS wird in der vorliegenden CCM berücksichtigt.

ÜBERMITTELN HIERMIT DEN FOLGENDEN VORSCHLAG FÜR EINE GEMEINSAME KOORDINIERTE KA-
PAZITÄTSBERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE CCR HANSA: 
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Artikel 1
Gegenstand und Anwendungsbereich 

1. Gemäß Artikel 20 Absatz 2 der CACM-Verordnung müssen alle ÜNB jeder CCR eine CCM innerhalb der 
jeweiligen Region übermitteln. 

2. Dieses Dokument legt eine gemeinsam koordinierte CCM für alle Gebotszonengrenzen in der CCR Hansa 
fest. 

Artikel 2
Begriffsbestimmungen 

1. Für die Zwecke der vorliegenden CCM haben die verwendeten Begriffe die in Artikel 2 der CACM-Verordnung, 
in der Verordnung (EU) 2019/943, in der Verordnung (EU) 543/2013 der Kommission über die Übermittlung 
und die Veröffentlichung von Daten in Strommärkten und in dem Beschluss (EU) 11/2123 der Kommission 
vom 11. November 2020 über die Freistellung für die KF CGS gemäß Artikel 64 der Verordnung (EU) 2019/943 
definierten Bedeutungen. 

Zusätzlich gelten in der vorliegenden CCM die folgenden Begriffsbestimmungen: 

a. Die Nettoübertragungskapazität (NTC) ist der die Sicherheitsstandards einhaltende maximale 
Gesamtaustausch zwischen zwei benachbarten Gebotszonen unter Berücksichtigung der tech-
nischen Unsicherheiten zukünftiger Netzbedingungen: NTC = TTC - TRM. Sofern die Übertra-
gungs-Zuverlässigkeitsmarge (TRM) gleich Null ist, entspricht die Nettoübertragungskapazität 
der Gesamtübertragungskapazität (TTC). 

b. Die Erweiterte Hybridkopplung (AHC) ist eine Verbesserung der lastflussbasierten CCM; sie stellt eine 
detailliertere Modellierung des Einflusses der Hochspannungsgleichstromleitung (HGÜ-Leitung) in 

den AC-Netzlastflüssen dar und erlaubt es den NTC-Gebotszonengrenzen, um die knappe Kapazität 
innerhalb des lastflussgestützten Bereichs zu konkurrieren und umgekehrt, wodurch eine wirtschaft-
liche Optimierung der Lastflüsse an NTC-Gebotszonengrenzen durch den Kapazitätsvergabealgorith-
mus zu gleichen Bedingungen wie für die Lastflüsse innerhalb des lastflussgestützten Bereichs erfol-
gen kann. Die Erweiterte Hybridkopplung wird auch dafür verwendet, die Austausche an den DK1-
DE/LU-Gebotszonengrenzen – aufgrund ihrer strahlenförmigen Topologie – in lastflussbasierten An-
sätzen darzustellen. 

c. Die verfügbare Übertragungskapazität (ATC) ist ein Maß für die im physikalischen Übertragungsnetz 
nach bereits festgelegten Nutzungen für weitere wirtschaftliche Aktivität verbleibenden Übertra-
gungskapazität: ATC = NTC – AAC. Für den Fall, dass die bereits vergebene Kapazität (AAC) gleich Null 
ist, entspricht die Verfügbare Übertragungskapazität (ATC) der Nettoübertragungskapazität.

d. Bei dem Interkonnektor der CCR Hansa handelt es sich entweder um (eine) strahlenförmige DC-Lei-
tung(en) oder die Kombination aus strahlenförmigen AC-Leitungen zwischen den maschigen AC-Net-
zen an jeder Seite der Gebotszonengrenze.

e. Ein kritisches Netzelement (CNE) ist ein Netzelement, das signifikant durch den gebotszonenübergrei-
fenden Handel beeinflusst wird. Bei solchen Elementen kann es sich um eine Freileitung, ein Erdkabel 
oder einen Transformator handeln.

2. In dieser CCM gilt Folgendes, sofern nicht anders durch den Kontext gefordert: 

a. Der Singular schließt den Plural mit ein und umgekehrt. 

b. Überschriften dienen lediglich der Orientierung und haben keine Auswirkung auf die Interpretation 
der CCM. 

c. Verweise auf einen „Artikel“ sind, sofern nicht anderweitig angegeben, Verweise auf einen Artikel in 
dieser CCM. 

d. jeder Verweis auf gesetzliche oder verordnungsrechtliche Regelungen, Verordnungen, Richtlinien, 
Anordnungen, Urkunden, Gesetze oder andere Rechtsakte umfasst jede Änderung, Erweiterung oder 
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Wiederinkraftsetzung derselben, solange diese anwendbar sind. 

Artikel 3
Regeln für die Berechnung gebotszonenübergreifender Kapazität 

1. Der Kapazitätsberechnungsansatz für die CCR Hansa muss dem Ansatz der koordinierten Nettoübertra-
gungskapazität (CNTC) folgen.

2. Die ÜNB der CCR Hansa haben dem CCC eine Liste von CNE gemäß Artikel 5 ausreichend im Voraus der 
Day-Ahead- und der Intraday-Verbindlichkeitszeitpunkte zu übermitteln.

3. Die ÜNB der CCR Hansa haben dem CCC gemäß Artikel 29 Absatz 1 der CACM-Verordnung rechtzeitig 
vor den Day-Ahead- und Intraday-Verbindlichkeitszeitpunkten für die einzelnen Marktzeiteinheiten 
(MTU) die folgenden Informationen zu übermitteln: 

a. Input-Parameter, einschließlich eines Verfügbarkeitsfaktors der Anlage, der thermischen Kapa-
zität der CNE und eines Verlustfaktors zur Berechnung der Gesamtübertragungskapazität (TTC) 
gemäß der mathematischen Beschreibung in den Artikeln 4 und 12 

b. Betriebssicherheitsgrenzwerte und Ausfälle gemäß Artikel 7

c. Vergabebeschränkungen gemäß Artikel 8

d. TRM gemäß Artikel 6

e. Generation Shift Key (GSK) gemäß Artikel 9 und

f. Verfügbare Entlastungsmaßnahmen gemäß Artikel 10

4. Die ÜNB der CCR Hansa – bzw. eine in deren Auftrag handelnde Einrichtung – haben für jede Marktzeit-
einheit die bereits vergebenen und benannten Kapazitäten (AAC) unverzüglich an den CCC gemäß Arti-
kel 11 und Artikel 15 zu übermitteln.

5. Auf der Grundlage der von den ÜNB der CCR Hansa übermittelten Inputs hat der CCC die Kapazitätsbe-
rechnung für jede Gebotszonengrenze in beide Richtungen gemäß den mathematischen Beschreibun-
gen in Artikel 4 und Artikel 12 vorzunehmen.

6. Soweit eine Gebotszonengrenze der CCR Hansa über mehr als einen Interkonnektor verfügt, ist die ge-
botszonenübergreifende Kapazität dieser Interkonnektoren aufzusummieren, um die volle gebotszo-
nenübergreifende Kapazität der Gebotszonengrenze der CCR Hansa zu ermitteln.

7. Für den Fall, dass die Kapazitätsberechnung nicht vom CCC der CCR Hansa durchgeführt werden kann, 
ist das Ausweichverfahren für die Kapazitätsberechnung gemäß Artikel 18 anzuwenden.

8. Der CCC hat die Ergebnisse der Kapazitätsberechnung gemäß den in Artikel 16 beschriebenen Grunds-
ätzen den ÜNB der CCR Hansa zur Validierung vorzulegen.

9. Gemäß Artikel 46 und 58 der CACM-Verordnung hat der CCC sicherzustellen, dass die betreffenden 
NEMO die Angaben zu den validierten gebotszonenübergreifenden Kapazitäten und Vergabebeschrän-
kungen rechtzeitig vor den Day-Ahead- und Intraday-Verbindlichkeitszeitpunkten erhalten.
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KAPITEL 1
Kapazitätsberechnungsmethode für den Day-Ahead-Zeitbereich 

Artikel 4
Mathematische Beschreibung 

1. Die folgende mathematische Beschreibung gilt für die Berechnung der verfügbaren Übertragungskapa-
zität ATC an den DC-Leitungen zwischen Gebotszonen. Die Kapazität ist für beide Richtungen, A→B und 
B→A, zu berechnen. 

Die verfügbare Übertragungskapazität ATCi,DC,A→B auf einer DC-Leitung i in der Richtung A→B wird wie 
folgt berechnet:

ATCi,DC,A→B = TTCi,A→B − AACi,A→B + AACi,B→A

Für den Fall, dass die DC-Leitung aufgrund einer geplanten oder ungeplanten Abschaltung nicht in Betrieb ist 
(d. h. für TTC = 0), gilt:

ATCi,DC,A→B = 0

In der Gleichung sind:

A := Gebotszone A
B := Gebotszone B
ATCi,DC,A→B := verfügbare Übertragungskapazität auf der DC-Leitung i in der Richtung A→B, 

bereitgestellt für den Day-Ahead-Markt
TTCi,A→B := Gesamtübertragungskapazität auf einer DC-Leitung i in Richtung A→B Die TTC 

entspricht nur dann der vollen Kapazität der DC-Leitung, wenn kein Ausfall des 
Interkonnektors der CCR Hansa, einschließlich der Konverterstationen, vorliegt.

Die TTC für eine DC-Leitung i wird wie folgt festgelegt:
TTCi,A→B   = αi ⋅ Pi,max thermal ∗ (1 − βi,Loss,A→B)

AACi,A→B := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für eine DC-Leitung i in Rich-
tung A→B gemäß Arfikel 11

AACi,B→A := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für eine DC-Leitung i in Rich-
tung B→A gemäß Arfikel 11

αi := durch geplante und ungeplante Ausfälle definierter Verfügbarkeitsfaktor der 
Anlage, wobei αi eine beliebige reelle Zahl zwischen und einschließlich 0 und 1 sein 
kann

Pi,max thermal := thermische Kapazität für eine DC-Leitung i
βi.Loss,A→B := Verlustfaktor im Falle einer expliziten Berücksichtigung der Netzverluste auf ei-

ner DC-Leitung i in Richtung A→B, wobei es sich abhängig von αi um einen abwei-
chenden Wert handeln kann. Im Fall einer impliziten Berücksichtigung der Netz-
verluste wird der Verlustfaktor auf Null gesetzt, jedoch als Vergabebeschränkung 
gemäß Artikel 8 berücksichtigt.

2. Die folgende mathematische Beschreibung gilt für die Berechnung der ATC an den Wechselstromlei-
tungen (AC-Leitungen) zwischen Gebotszonen. Die Kapazität ist für beide Richtungen, A→B und B→A, 
zu berechnen. 

Die verfügbare Übertragungskapazität ATCAC,A→B an einer Gebotszonengrenze, die durch AC-Leitungen in der 
Richtung A→B angeschlossen ist, wird folgendermaßen berechnet: 

ATCAC,A→B = TTCA→B − TRMA→B − AACA→B + AACB→A

Für den Fall, dass der AC-Interkonnektor der CCR Hansa aufgrund einer geplanten oder ungeplanten Abschal-
tung nicht in Betrieb ist (d. h. für TTC = 0), gilt:
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In der Gleichung sind:

ATCAC,A→B = 0
A := Gebotszone A
B := Gebotszone B
ATCAC,A→B := verfügbare Übertragungskapazität einer Gebotszonengrenze in Richtung A→B, 

bereitgestellt für den Day-Ahead-Markt
TTCA→B := Gesamtübertragungskapazität einer Gebotszonengrenze in Richtung A→B

Die TTC wird gemäß den folgenden Schritten ermittelt:
1. Durchführung einer Lastflussberechnung unter Verwendung des gemeinsa-

men Netzmodells CGM und der GSK gemäß Artikel 9
2. Bei der Bewertung der Belastung der einzelnen Stromkreise des Interkonnek-

tors der CCR Hansa und zwecks Berücksichtigung des N-1-Sicherheitskriteriums 
werden die Prozesse aus den Punkten 3 und 4 mit der Abschaltung der einzel-
nen Stromkreise an dem Interkonnektor der CCR Hansa wiederholt, soweit die 
Mindest-TTC für jeden Interkonnektor der CCR Hansa und in jede Richtung als 
TTC in die jeweilige Richtung festgelegt ist.

3. Verwendung des GSK zur Erhöhung der Nettoposition von Gebotszone A bei 
gleichzeitiger Verringerung der Nettoposition von Gebotszone B zu gleichen 
Mengen, bis ein Stromkreis bzw. mehrere Stromkreise des Interkonnektors der 
CCR Hansa die permanent zulässige thermische Belastung erreichen. Die TTC 
entspricht sodann dem maximalen Austausch zwischen den Gebotszonen.

4. Der Prozess aus Punkt 3 wird in der Gegenrichtung wiederholt, um die TTC in 
die Richtung B nach A zu ermitteln.

TRMA→B := Übertragungs-Zuverlässigkeitsmarge für eine Gebotszonengrenze in Richtung 
A→B gemäß Arfikel 6

AACA→B := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für eine Gebotszonengrenze 
in Richtung A→B gemäß Arfikel 11

AACB→A := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für eine Gebotszonengrenze 
in Richtung B→A gemäß Arfikel 11

3. Die folgende mathematische Beschreibung gilt ausschließlich für die Berechnung der ATC für den Inter-
konnektor KF CGS als Hybrid-Interkonnektor mit integrierter Netzanbindung für Offshore-Windparks (im wei-
teren Verlauf als „OWP“ bezeichnet) zwischen DK2-DE/LU. 

Die verfügbare Übertragungskapazität ATCKF CGS,DE→DK auf dem Interkonnektor KF CGS in Richtung 
DE/LU→DK2 wird folgendermaßen berechnet:

ATCKF CGS,DE→DK = 

Die verfügbare Übertragungskapazität ATCKF CGS,DK→DE auf dem Interkonnektor KF CGS in Richtung 
DK2→DE/LU wird folgendermaßen berechnet:

ATC KF CGS,DK→DE =
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Falls der Interkonnektor KF CGS aufgrund einer geplanten oder ungeplanten Abschaltung nicht in Be-
trieb ist (d. h. wenn Pmax thermal,DK, Pmax thermal,DE oder Pmax thermal,XB Null sind), gilt:

ATCKF CGS,DE→DK = 0 
ATCKF CGS,DK→DE = 0

In der Gleichung sind:

DE := Gebotszone DE/LU
DK := Gebotszone DK2
ATCKF CGS,DE→DK := verfügbare Übertragungskapazität des Interkonnektors KF CGS in Richtung 

DE/LU→DK2, bereitgestellt für den Day-Ahead-Markt
AACKF CGS,DE→DK := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für den Interkonnektor KF CGS 

in Richtung DE/LU→DK2 gemäß Arfikel 11
AACKF CGS,DK→DE := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für den Interkonnektor KF CGS 

in Richtung DK2→DE/LU gemäß Arfikel 11
AACWind DE := von Seiten des ÜNB prognostizierte erwartete Windstromerzeugung in dem/den in 

die KF CGS integrierten OWP(s) als Teil der Gebotszone DE/LU, gemäß Artikel 11
AACWind DK := von Seiten des ÜNB prognostizierte erwartete Windstromerzeugung in dem/den in 

die KF CGS integrierten OWP(s) als Teil der Gebotszone DK2, gemäß Artikel 11
CPOWF, DE Anschlusspunkt des in der Gebotszone DE/LU an KF CGS angeschlossenen Offshore-

Windparks
CPOWF, DK Anschlusspunkt des in der Gebotszone DK2 an KF CGS angeschlossenen Offshore-

Windparks
LossDE := elektrische Verluste zwischen dem Anschlusspunkt von KF CGS in der Gebotszone 

DE/LU und CPOWF, DE

LossXB := elektrische Verluste zwischen dem Anschlusspunkt in CPOWF, DK und CPOWF, DE

LossDK := elektrische Verluste zwischen dem Anschlusspunkt von KF CGS in der Gebotszone 
DK2 und CPOWF, DK

αi := durch geplante und ungeplante Ausfälle definierter Verfügbarkeitsfaktor der An-
lage, wobei αi eine beliebige reelle Zahl zwischen und einschließlich 0 und 1 sein kann

Pmax thermal,DE := thermische Kapazität für den Leitungsabschnitt von Gebotszone DE/LU nach CPOWF, 

DE

Pmax thermal,XB := thermische Kapazität für den Leitungsabschnitt von CPOWF, DK nach CPOWF, DE

Pmax thermal,DK := thermische Kapazität für den Leitungsabschnitt von Gebotszone DK2 nach CPOWF, DK

Artikel 5
Methode für die Auswahl kritischer Netzelemente und Regeln zur Vermeidung unzulässi-

ger Diskriminierung zwischen internen und gebotszonenübergreifenden Austauschen 

1. Jeder ÜNB der CCR Hansa hat eine Liste von CNE seiner eigenen Regelzone auf der Grundlage betrieblicher 
Erfahrung und der Topologie seines Netzes bereitzustellen. In der Kapazitätsberechnung der CCR Hansa 
berücksichtigte CNE müssen Teil eines Interkonnektors der CCR Hansa sein. 

2. Kritische Netzelemente (CNEs) in den an die Interkonnektoren der CCR Hansa angrenzenden AC-Netzen, 
welche die Lastflussinteraktionen zwischen den Leitungen der CCR Hansa und den AC-Netzen reflektieren, 
werden in den Lastflussparametern der CCR Nordic und der CCR Core nach deren jeweiligen Methoden 
für die Auswahl kritischer Netzelemente und den Regeln zur Vermeidung unzulässiger Diskriminierung 

zwischen internen und gebotszonenübergreifenden Austauschen ermittelt.

3. Gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b (ii) darf die Regel zur Vermeidung unzulässiger Diskriminierung 
nur Interkonnektoren der CCR Hansa in die Kapazitätsberechnung der CCR Hansa berücksichtigen, 
wodurch keine Diskriminierung zwischen internen und gebotszonenübergreifenden Austauschen möglich 
ist. 

Artikel 6
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Methode zur Ermittlung der Zuverlässigkeitsmarge 

1. Die Methode zur Ermittlung der Zuverlässigkeitsmarge TRM gilt ausschließlich für eine durch AC-Leitun-
gen in der CCR Hansa angeschlossene Grenze. 

2. Die Methode zur Ermittlung der Zuverlässigkeitsmarge beruht auf den Grundsätzen der Berechnung der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Abweichungen zwischen den zum Zeitpunkt der Kapazitätsberechnung 
erwarteten Lastflüssen und den in Echtzeit erfolgten Lastflüssen und spezifiziert nachträglich die in der 
Kapazitätsberechnung zu berücksichtigenden Unsicherheiten. 

3. Gemäß Artikel 22 Absatz 2 der CACM-Verordnung berücksichtigt die Methode zur Ermittlung der Zuver-
lässigkeitsmarge unbeabsichtigte Abweichungen physikalischer Lastflüsse innerhalb einer Marktzeitein-
heit, die durch die Anpassung der Lastflüsse innerhalb der Regelzonen und zwischen diesen entstehen, 
sowie unbeabsichtigte Abweichungen von Lastflüssen, die zwischen dem Kapazitätsberechnungszeitbe-
reich und der Echtzeit eintreten können. Die Aktivierung von Entlastungsmaßnahmen wird nicht als Unsi-
cherheitsquelle betrachtet, die bei der Ermittlung der Zuverlässigkeitsmarge TRM zu berücksichtigen ist. 

4. Die Berechnung der Zuverlässigkeitsmarge TRM erfolgt in den folgenden Schritten: 

a. Identifizierung der Unsicherheitsquellen für jede TTC-Berechnung: Die Berechnung der TTC beruht auf 
dem gemeinsamen Netzmodell CGM; dieses beinhaltet Annahmen für grenzüberschreitende Austau-
sche zwischen Dritten und Prognosen für Wind- und Solarenergieeinspeisung, welche die Erzeugungs- 
und Lastmuster beeinflussen, sowie die Netztopologie. 

b. Ableitung unabhängiger Zeitreihen für jede Unsicherheit und Festlegung von Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen (PD) jeder Zeitreihe: Allgemeine Zeitreihen aus einer bereits vorhandenen Datenbank wer-
den als Startpunkt verwendet. Die Zeitreihen umfassen eine angemessene Zeitspanne aus der Vergan-
genheit, um eine signifikante und repräsentative Datenmenge zu erhalten. 

c. Faltung einzelner Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Ableitung des TRM-Wertes aus der gefalteten 
Wahrscheinlichkeitsverteilung. Von der gefalteten Wahrscheinlichkeitsverteilung wird das 90. 
Perzentil genommen. 

5. Die Inputs für die TRM-Berechnung – wie in Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe a beschrieben – sind von den 
beteiligten ÜNB der CCR Hansa zu koordinieren und gemeinsam zu vereinbaren, um einen harmonisierten 
Ansatz zur Ableitung der Zuverlässigkeitsmarge aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung gemäß Artikel 22 
Absatz 3 der CACM-Verordnung sicherzustellen. 

6. Die Zuverlässigkeitsmarge ist regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich durch die ÜNB der CCR Hansa 
bzw. den benannten CCC zu aktualisieren. 

Artikel 7
Methode zur Festlegung der für die Kapazitätsberechnung und die Vergabebeschränkun-

gen relevanten Betriebssicherheitsgrenzen und Ausfälle 

1. Gemäß Artikel 23 Absatz 1 der CACM-Verordnung haben die ÜNB der CCR Hansa die in der gemäß Artikel 
72 der SO-Verordnung durchgeführten Betriebssicherheitsanalyse verwendeten Betriebssicherheitsgren-
zen zu beachten. Die in der gemeinsamen Kapazitätsberechnung verwendeten Betriebssicherheitsgren-
zen sind dieselben, wie die in der Betriebssicherheitsanalyse verwendeten; daher sind zusätzliche Be-
schreibungen gemäß Artikel 23 Absatz 2 der CACM-Verordnung nicht erforderlich. Insbesondere haben 
die ÜNB der CCR Hansa die für den sicheren Netzbetrieb zulässigen Betriebsgrenzwerte wie thermische 
Grenzwerte, Spannungsgrenzwerte, Kurzschlussstromgrenzwerte, Frequenzgrenzwerte und Grenzwerte 
für die dynamische Stabilität zu beachten. 

2. Thermische Grenzwerte der CNE der CCR Hansa sind in dem in Artikel 4 für den Day-Ahead-Zeitbereich 
und Artikel 12 für den Intraday-Zeitbereich beschriebenen TTC-Berechnungsprozess berücksichtigt. 
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3. Betriebssicherheitsgrenzwerte und Ausfälle in den an die CNE der CCR Hansa angrenzenden AC-Netzele-
menten, welche die Lastflussinteraktionen zwischen den Interkonnektoren der CCR Hansa und den AC-
Netzen reflektieren, sind in den Lastflussparametern der CCR Nordic und der CCR Core berücksichtigt. 

4. Die ÜNB der CCR Hansa können die Betriebssicherheitsgrenzen, welche nicht in den Lastflussparametern 
benachbarter CCR abgebildet werden können, wie beispielsweise die Spannungshaltungsgrenzwerte, die 
Kurzschlussstromgrenzwerte und die Grenzwerte für die dynamische Stabilität gemäß den Bestimmungen 
aus Artikel 8 Absatz 1 individuell beurteilen. 

Artikel 8
Methode zur Vergabebeschränkung 

1. Gemäß Artikel 23 Absatz 3 Buchstabe a bzw. b der CACM-Verordnung können die ÜNB der CCR Hansa 
während der Kapazitätsvergabephase – neben den Wirkleistungsflussgrenzwerten an den Inter-
konnektoren der CCR Hansa – Vergabebeschränkungen festlegen, die erforderlich sind, um das Übertra-
gungsnetz innerhalb der Betriebssicherheitsgrenzwerte zu halten und die nicht auf effiziente Weise durch 
maximale Lastflüsse auf kritischen Netzelementen abgebildet werden können, oder die die ökonomischen 
Wohlfahrt steigern sollen. Hierbei ist folgendes zu berücksichtigen: 

a. Die Produktion in einer Gebotszone muss oberhalb eines festgelegten Mindestproduktionsniveaus lie-
gen. 

b. Der kombinierte Import bzw. Export aus einer Gebotszone in andere benachbarte Gebotszonen muss 
begrenzt werden, um ein adäquates Niveau der für einen sicheren Systembetrieb erforderlichen Er-
zeugungsreserven zu gewährleisten. 

c. maximale Lastflussänderung auf den DC-Leitungen und KF CGS zwischen Marktzeiteinheiten MTU 
(Ramping-Beschränkungen) 

d. implizite Verlustfaktoren auf den DC-Leitungen 

2. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a ist gegebenenfalls ein Mindestproduktionsniveau in einer Gebots-
zone sicherzustellen, um eine Mindestanzahl der im System betriebenen Erzeugungsanlagen zu garantie-
ren, die in der Lage sind, die zur Spannungsstützung benötigte Blindleistung zu liefern bzw. um eine aus-
reichende Trägheit zur Gewährleistung dynamischer Stabilität sicherzustellen. 

3. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kann ein ÜNB der CCR Hansa externe Beschränkungen im Falle 
eines zentralen Dispatchmodells nutzen, um ein Mindestmaß an Betriebsreserven für den Bilanzausgleich 
sicherzustellen. Die eingeführten Vergabebeschränkungen sind bidirektional, mit unabhängigen Werten 
für Import- und Exportrichtungen, abhängig von der vorhergesehenen Bilanzausgleichssituation. Die De-
tails, die Begründung für die Anwendung und die Methode für die Berechnung dieser Art Vergabebe-
schränkungen werden im Anhang 1 fortgeführt. 

4. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c ist eine Ramping-Beschränkung ein Instrument des Systembetriebes 
zur Aufrechterhaltung der Systemsicherheit für Frequenzmanagementzwecke. Hierdurch wird die maxi-
male Änderung der DC-Lastflüsse und marktlichen Lastflüsse der KF CGS zwischen Marktzeiteinheiten 
(max. MW/MTU pro Interkonnektor der CCR Hansa) festgelegt. 

5. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe d stellt ein impliziter Verlustfaktor für DC-Leitungen im Falle einer 
impliziten Berücksichtigung der Verluste während der Kapazitätsvergabe sicher, dass die DC-Leitung kei-
nen Lastfluss führt, solange der Allgemeinwohlnutzen die Kosten der entsprechenden Verluste nicht über-
wiegt. 

6. Falls ein, mehrere oder alle ÜNB der CCR Hansa die Anwendung einer oder mehrerer in Artikel 8 Absatz 1 
aufgeführten Vergabebeschränkung(en) für die Gebotszonengrenzen der CCR Hansa plant/planen, hat der 
betreffende ÜNB der CCR Hansa die Marktteilnehmer, die übrigen ÜNB der CCR Hansa und die für die CCR 
Hansa zuständigen Regulierungsbehörden spätestens zwei (2) Monate vor der geplanten Anwendung der 
geplanten Vergabebeschränkungen über dieselben zu informieren. Bei dieser Gelegenheit hat der ÜNB 
detaillierte Erläuterungen und Begründungen für die Vornahme der betreffenden Vergabebeschränkun-
gen einzureichen. 

7. Bericht der ÜNB der CCR Hansa zu statistischen Indikatoren für die gebotszonenübergreifende Kapazität, 
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gegebenenfalls auch für die Vergabebeschränkungen für jeden Kapazitätsberechnungszeitbereich im Rah-
men eines Zweijahresberichtes über die Kapazitätsberechnung und -vergabe gemäß Artikel 31 der CACM-
Verordnung: Auf Anfrage der NRB der CCR Hansa haben die ÜNB der CCR Hansa zusätzliche Informationen 
über Vergabebeschränkungen zu übermitteln. 

8. Die Schattenpreise der angewandten Vergabebeschränkungen in der Kapazitätsvergabe sind zu dokumen-
tieren und von den NEMO an die ÜNB der CCR Hansa und die NRB der CCR Hansa zu übermitteln. 

9. Vergabebeschränkungen werden zum Zweck der Vergabe von Kapazität gemäß Artikel 46 und Artikel 58 
der CACM-Verordnung verwendet. 

Artikel 9
Methode zur Ermittlung von Generation Shift Keys 

1. Für die Berechnung der Zuverlässigkeitsmarge der strahlenförmigen AC-Leitungen – wie in Artikel 4 Ab-
satz 2 beschrieben – wird erwartet, dass die GSK der relevanten Gebotszonen in den CCM der angrenzen-
den CCR unter Anwendung eines lastflussbasierten Kapazitätsberechnungsansatzes definiert werden. 
Diese GSK werden angewandt, um die Verteilung des Leistungsflusses an den Interkonnektoren der CCR 
Hansa in der CCR Hansa darzustellen. 

2. Lastflussinteraktionen zwischen den Interkonnektoren der CCR Hansa und den angrenzenden AC-Netzen 
werden in den entsprechenden Lastflussparametern angrenzender CCR wiedergegeben. 

Artikel 10
Methode zur Ermittlung der in der Kapazitätsberechnung zu berücksichtigenden Entlas-

tungsmaßnahmen 

1. Nicht kostenträchtige Entlastungsmaßnahmen sind zur Optimierung der Gesamtübertragungskapazität 
TTC einzusetzen. 

2. Für KF CGS sind alle verfügbaren Entlastungsmaßnahmen einzusetzen, um sicherzustellen, dass die Be-
triebssicherheitsgrenzen in Fällen, in denen beide der folgenden Bedingungen gelten, nicht verletzt wer-
den: 

3. Die erwartete Produktion eines Windparks übersteigt das durch die ÜNB der CCR-Hansa prognostizierte 
Day-Ahead-Marktergebnis. 

4. Die volle Übertragungskapazität in Richtung der entsprechenden Gebotszone dieses Windparks wird für 
das voraussichtliche Marktergebnis dieses Windparks, benannte langfristige Übertragungsrechte, Day 
Ahead- und Intraday-Austausche eingesetzt. 

5. Jeder ÜNB der CCR Hansa hat individuell die verfügbaren Entlastungsmaßnahmen zur ausschließlichen 
Berücksichtigung in der Kapazitätsberechnung der CCR Hansa gemäß Artikel 25 Absatz 1 der CACM-Ver-
ordnung zu definieren und dem CCC und allen übrigen ÜNB gemäß Artikel 29 Absatz 1 der CACM-Verord-
nung zu übermitteln. 

6. Jeder ÜNB der CCR Hansa hat sicherzustellen, dass Entlastungsmaßnahmen bei der Kapazitätsberechnung 
berücksichtigt werden, wobei die Voraussetzung gilt, dass die nach der Berechnung verbleibenden ver-
fügbaren Entlastungsmaßnahmen zusammen mit der Zuverlässigkeitsmarge gemäß Artikel 25 Absatz 4 
der CACM-Verordnung ausreichen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. 

7. Jeder ÜNB der CCR Hansa hat gemäß Artikel 25 Absatz 6 der CACM-Verordnung sicherzustellen, dass die 
bei der Kapazitätsberechnung zu berücksichtigenden Entlastungsmaßnahmen für die Day-Ahead- und In-
traday-Zeitbereiche dieselben sind, vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit für jeden Kapazitätsbe-
rechnungszeitbereich. 
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8. Gemäß Artikel 25 Absatz 2 und 25 Absatz 3 der CACM-Verordnung haben die ÜNB der CCR Hansa jede 
Anwendung von für die Kapazitätsberechnungsregion verwendeten Entlastungsmaßnahmen mit dem von 
der CCR Hansa benannten CCC und allen betroffenen ÜNB der CCR Hansa zu koordinieren. Alle ÜNB der 
CCR Hansa haben sich auf die Anwendung von Entlastungsmaßnahmen, die das Tätigwerden von mehr als 
einem ÜNB der CCR Hansa erforderlich machen, zu verständigen. 

9. Die Regel zur Anpassung des Leistungsflusses sieht vor, dass der CCC der CCR Hansa – sofern Entlastungs-
maßnahmen gemäß der CCM angewendet werden – die Kapazität auf den Interkonnektoren der CCR 
Hansa, auf welche sich die Entlastungsmaßnahme in einer Richtung auswirkt, gemäß Artikel 21 Absatz 1 
Buchstabe b (iv) der CACM-Verordnung anpasst. 

Artikel 11
Regeln zur Berücksichtigung gegebenenfalls zuvor vergebener gebotszonenübergreifender 

Kapazität im Day-Ahead-Zeitbereich 
1. Im Day-Ahead-Zeitbereich haben die ÜNB der CCR Hansa die zuvor vergebene gebotszonenübergreifende 

Kapazität (AAC) wie folgt zu berücksichtigen: 

a. für benannte physikalische Übertragungsrechte (PTR) vergebene Kapazität 
b. für den gebotszonenübergreifenden Austausch von Systemdienstleistungen vergebene Kapazität ge-

mäß Artikel 40, 41 bzw. 42 der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission zur Festlegung einer Leit-
linie über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem (EB-Verordnung), mit Ausnahme der 
Zusatzleistungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a der CACM-Verordnung 

c. für KF CGS ist AACWind die erwartete Windstromerzeugung des/der OWP basierend auf den Prognosen 
der relevanten ÜNB der CCR Hansa 

2. AAC ist im Day-Ahead-Markt entsprechend den Erläuterungen in den mathematischen Beschreibungen 
aus Artikel 4 zu berücksichtigen. 

KAPITEL 2
Kapazitätsberechnungsmethode für den Intraday-Zeitbereich 

Artikel 12
Mathematische Beschreibung 

1. Die folgende mathematische Beschreibung gilt für die Berechnung der ATC auf den DC-Leitungen zwi-
schen Gebotszonen. Die Kapazität ist für beide Richtungen, A→B und B→A, zu berechnen. 

Die verfügbare Übertragungskapazität ATCi,DC,A→B auf einer DC-Leitung i in der Richtung A→B wird wie folgt be-
rechnet: 

ATCi,DC,A→B = TTCi,A→B − AACi,A→B + AACi,B→A

Für den Fall, dass die DC-Leitung aufgrund einer geplanten oder ungeplanten Abschaltung nicht in Betrieb ist 
(d. h. für TTC = 0), gilt: 

ATCi,DC,A→B = 0 
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In der Gleichung sind: 

A := Gebotszone A
B := Gebotszone B
ATCi,DC,A→B := verfügbare Übertragungskapazität auf der DC-Leitung i in der Richtung A→B, 

bereitgestellt für den Intraday-Markt
TTCi,A→B := Gesamtübertragungskapazität auf einer DC-Leitung i in Richtung A→B Die TTC 

entspricht der vollen Kapazität auf der DC-Leitung, wenn kein Ausfall des Inter-
konnektors der CCR Hansa, einschließlich der Konverterstationen, vorliegt.

Die TTC für eine DC-Leitung i wird wie folgt festgelegt:

TTCi,A→B   = αi ⋅ Pi,maxthermal ∗ (1 − βi,Loss,A→B)

AACi,A→B := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für eine DC-Leitung i in Rich-
tung A→B gemäß Arfikel 15

AACi,B→A := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für eine DC-Leitung i in Rich-
tung B→A gemäß Arfikel 15

αi := durch geplante und ungeplante Ausfälle definierter Verfügbarkeitsfaktor der 
Anlage, wobei αi eine beliebige reelle Zahl zwischen und einschließlich 0 und 1 sein 
kann

Pi,max thermal := thermische Kapazität für eine DC-Leitung i
βi.Loss,A→B := Verlustfaktor für die explizite Berücksichtigung der Netzverluste auf einer DC-

Leitung i in Richtung A→B, wobei es sich abhängig von αi um einen abweichenden 
Wert handeln kann. Im Fall einer impliziten Berücksichtigung der Netzverluste 
wird der Verlustfaktor auf Null gesetzt, jedoch als Vergabebeschränkung gemäß 
Artikel 14 berücksichtigt.

2. Die folgende mathematische Beschreibung gilt für die Berechnung der verfügbaren Übertragungskapazi-
tät auf den AC-Leitungen. Die Kapazität ist für beide Richtungen, A→B und B→A, zu berechnen. 

Die verfügbare Übertragungskapazität ATCAC,A→B an einer Gebotszonengrenze, die durch AC-Leitungen in der 
Richtung A→B angeschlossen ist, wird folgendermaßen berechnet:

ATCAC,A→B = TTCA→B − TRMA→B − AACA→B + AACB→A

Für den Fall, dass der AC-Interkonnektor der CCR Hansa aufgrund einer geplanten oder ungeplanten Abschal-
tung nicht in Betrieb ist (d. h. für TTC = 0), gilt:

ATCAC,A→B = 0

In der Gleichung sind: 

A := Gebotszone A
B := Gebotszone B
ATCAC,A→B := verfügbare Übertragungskapazität einer Gebotszonengrenze in Richtung A→B, 

bereitgestellt für den Intraday-Markt
TTCA→B := Gesamtübertragungskapazität einer Gebotszonengrenze in Richtung A→B  

Die TTC wird gemäß den folgenden Schritten ermittelt:
1. Durchführung einer Lastflussberechnung unter Verwendung des gemeinsa-

men Netzmodells CGM und der GSK gemäß Artikel 9
2. Bei der Bewertung der Belastung der einzelnen Stromkreise des Interkonnek-

tors der CCR Hansa und zwecks Berücksichtigung des N-1-Sicherheitskriteri-
ums werden die Prozesse aus den Punkten 3 und 4 mit der Abschaltung jedes 
einzelnen Stromkreises an dem Interkonnektor der CCR Hansa wiederholt, 
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wobei die minimale TTC für jeden Interkonnektor der CCR Hansa und in jede 
Richtung als TTC in die jeweilige Richtung festgelegt ist. 

3. Verwendung des GSK zur Erhöhung der Nettoposition von Gebotszone A bei 
gleichzeitiger Verringerung der Nettoposition von Gebotszone B zu gleichen 
Mengen, bis ein Stromkreis bzw. mehrere Stromkreise des Interkonnektors 
der CCR Hansa die permanent zulässige thermische Belastung erreichen. Die 
TTC entspricht sodann dem maximalen Austausch zwischen den Gebotszo-
nen.

4. Der Prozess aus Punkt 3 wird in der Gegenrichtung wiederholt, um die TTC in 
die Richtung B nach A zu ermitteln.

TRMA→B := Übertragungs-Zuverlässigkeitsmarge für eine Gebotszonengrenze in Richtung 
A→B gemäß Arfikel 14

AACA→B := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für eine Gebotszonengrenze 
in Richtung A→B gemäß Arfikel 15

AACB→A := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für eine Gebotszonengrenze 
in Richtung B→A gemäß Arfikel 15

3. Die folgende mathematische Beschreibung gilt ausschließlich für die Berechnung von ATC auf dem Inter-
konnektor KF CGS. Die darauf basierende Kapazitätsberechnung ergibt die Mindestkapazität für den 
Markt. 

Die verfügbare Übertragungskapazität ATCKF CGS,DE→DK auf dem Interkonnektor KF CGS in Richtung 
DE/LU→DK2 wird folgendermaßen berechnet:

ATCKF CGS,DE→DK =

Die verfügbare Übertragungskapazität ATCKF CGS,DK→DE auf dem Interkonnektor KF CGS in Richtung 
DK2→DE/LU wird folgendermaßen berechnet: 

ATCKF CGS,DK→DE =

Falls der Interkonnektor KF CGS aufgrund einer geplanten oder ungeplanten Abschaltung nicht in Betrieb 
ist (d. h. wenn Pmax thermal,DK, Pmax thermal,DE oder Pmax thermal,XB Null sind), gilt: 

ATCKF CGS,DE→DK = 0
ATCKF CGS,DK→DE = 0

In der Gleichung sind:

DE := Gebotszone DE/LU
DK := Gebotszone DK2
ATCKF CGS,DE→DK := verfügbare Übertragungskapazität des Interkonnektors KF CGS in Richtung 
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DE/LU→DK2, bereitgestellt für den Intraday-Markt
AACKF CGS,DE→DK := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für den Interkonnektor KF 

CGS in Richtung DE/LU→DK2 gemäß Arfikel 15
AACKF CGS,DK→DE := bereits vergebene und fest zugewiesene Kapazität für den Interkonnektor KF 

CGS in Richtung DK2→DE/LU gemäß Arfikel 15
AACWind DE := von Seiten des ÜNB prognostizierte erwartete Windstromerzeugung in 

dem/den in die KF CGS integrierten OWP(s) als Teil der Gebotszone DE/LU, gemäß 
Artikel 15

AACWind DK := von Seiten des ÜNB prognostizierte erwartete Windstromerzeugung in 
dem/den in die KF CGS integrierten OWP(s) als Teil der Gebotszone DK2, gemäß 
Artikel 15

CPOWF, DE Anschlusspunkt des in der Gebotszone DE/LU an KF CGS angeschlossenen Offs-
hore-Windparks

CPOWF, DK Anschlusspunkt des in der Gebotszone DK2 an KF CGS angeschlossenen Offshore-
Windparks

LossDE := elektrische Verluste zwischen dem Anschlusspunkt von KF CGS in der Gebots-
zone DE/LU und CPOWF, DE

LossXB := elektrische Verluste zwischen dem Anschlusspunkt in CPOWF, DK und CPOWF, DE

LossDK := elektrische Verluste zwischen dem Anschlusspunkt von KF CGS in der Gebots-
zone DK2 und CPOWF, DK

αi := durch geplante und ungeplante Ausfälle definierter Verfügbarkeitsfaktor der 
Anlage, wobei αi eine beliebige reelle Zahl zwischen und einschließlich 0 und 1 sein 
kann

Pmax thermal,DE := thermische Kapazität für den Leitungsabschnitt von Gebotszone DE/LU nach 
CPOWF, DE

Pmax thermal,XB := thermische Kapazität für den Leitungsabschnitt von CPOWF, DK nach CPOWF, DE

Pmax thermal,DK := thermische Kapazität für den Leitungsabschnitt von Gebotszone DK2 nach 
CPOWF, DK

Artikel 13
Häufigkeit der Neubeurteilung der Kapazität im Intraday-Zeitbereich 

1. Die Gesamtübertragungskapazität für den Intraday-Zeitbereich wird vom CCC neu beurteilt, wenn aktua-
lisierte gemeinsame Intraday-Netzmodelle verfügbar sind, mindestens jedoch einmal im Intraday-Zeitbe-
reich. 

2. Im Fall unvorhergesehener Ereignisse auf den Interkonnektoren der CCR Hansa und sofern diese die ge-
botszonenübergreifende Kapazität beeinträchtigen würden, wird die Kapazität im Intraday-Zeitbereich 
erneut durch den CCC beurteilt. 

3. Die bereits vergebene Kapazität - wie in Artikel 15 definiert - wird ständig aktualisiert. 

4. Spätestens 30 Tage nach der Genehmigung dieser CCM für die CCR Hansa informieren die ÜNB der CCR 
Hansa den Markt darüber, zu welchem Zeitpunkt die gebotszonenübergreifende Intraday-Kapazität frei-
gegeben wird. Sofern die gebotszonenübergreifende Kapazität nach der gebotszonenübergreifenden 
Marktöffnung der einheitlichen Intraday-Kopplung (SIDC) freigegeben wird, werden die ÜNB der CCR 
Hansa die Begründung hierfür übermitteln. 

Artikel 14
Methoden zur Auswahl kritischer Netzelemente und Regeln zur Vermeidung unzulässiger 
Diskriminierung zwischen internen und gebotszonenübergreifenden Austauschen, Ermitt-
lung der für die Kapazitätsberechnung relevanten Zuverlässigkeitsmarge, Betriebssicher-
heitsgrenzen und Ausfälle und der in der Kapazitätsberechnung zu berücksichtigenden 

Vergabebeschränkungen, Generation Shift Keys und Entlastungsmaßnahmen 

Die Artikel 5 bis 10 dieser CCM für den Day-Ahead-Zeitbereich gelten auch für den Intraday-Zeitbereich. 
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Artikel 15
Regeln zur Berücksichtigung zuvor vergebener gebotszonenübergreifender Kapazität im 

Intraday-Zeitbereich 

1. Im Intraday-Zeitbereich haben die ÜNB der CCR Hansa die zuvor vergebene gebotszonenübergreifende 
Kapazität (AAC) wie folgt zu berücksichtigen: 

a. für benannte physikalische Übertragungsrechte (PTR) vergebene Kapazität 
b. für den gebotszonenübergreifenden Austausch von Systemdienstleistungen vergebene Kapazität ge-

mäß Artikel 40, 41 bzw. 42 der EB-Verordnung, mit Ausnahme der Systemdienstleistungen gemäß Arti-
kel 22 Absatz 2 Buchstabe a der CACM-Verordnung 

c. im Day-Ahead-Markt nominierte Kapazität 
d. für KF CGS ist AACWind die erwartete Windstromerzeugung des/der OWP basierend auf den Prognosen 

der relevanten ÜNB der CCR Hansa 

2. AAC ist im Intraday-Markt entsprechend den mathematischen Beschreibungen aus Artikel 12 zu berück-
sichtigen. 

KAPITEL 3
Gemeinsame Bestimmungen, die sowohl für Day-Ahead- als auch für Intraday-Zeitbereiche 

gelten 

Artikel 16
Methode zur Validierung der gebotszonenübergreifenden Kapazität 

1. Unter Bezugnahme auf Artikel 26 Absatz 1 der CACM-Verordnung hat jeder ÜNB der CCR Hansa die für 
seine Gebotszonengrenzen relevante und vom CCC übermittelte gebotszonenübergreifende Kapazität zu 
validieren und hat das Recht, diese zu korrigieren. 

2. Da gemäß Artikel 5a lediglich Interkonnektoren der CCR Hansa als CNE in der Kapazitätsberechnung der 
CCR Hansa enthalten sind, gilt eine Situation, in der ein internes AC-Netzelement eine Korrektur der ver-
fügbaren gebotszonenübergreifenden Kapazität erfordert, nicht für die CCR Hansa. 

3. Unter Bezugnahme auf Artikel 26 Absatz 3 der CACM-Verordnung kann jeder ÜNB der CCR Hansa die 
gebotszonenübergreifende Kapazität während der Validierung gemäß Artikel 16 Absatz 1 aus Gründen 
der Betriebssicherheit verringern. 

4. Jeder ÜNB der CCR Hansa hat die gebotszonenübergreifende Kapazität zu validieren, indem er überprüft, 
dass die von dem ÜNB der CCR Hansa gemäß Artikel 29 Absatz 1 der CACM-Verordnung übermittelten 
korrekten Eingangsdaten verwendet werden. Die ÜNB der CCR Hansa können Validierungstools einsetzen 
und ihre eigenen Berechnungen unter Verwendung eines gemeinsamen Netzmodells durchführen. 

5. Eine Erhöhung der in der Validierungsphase vorgeschlagenen gebotszonenübergreifenden Kapazität ist 
gemeinsam von den betroffenen ÜNB der CCR Hansa zu vereinbaren. 

6. Alle Informationen zu einer erhöhten bzw. verminderten gebotszonenübergreifenden Kapazität von be-
nachbarten CCC werden von dem CCC der CCR Hansa an die ÜNB der CCR Hansa zur Berücksichtigung 
während der Validierung übermittelt. 

7. Jeder ÜNB der CCR Hansa übermittelt dem CCC der CCR Hansa und den übrigen ÜNB der CCR Hansa die 
von ihm validierte Kapazität. Sofern ein ÜNB der CCR Hansa Kapazität korrigiert, hat er dem CCC und den 
übrigen ÜNB der CCR Hansa eine Begründung hierfür vorzulegen. 

8. Der CCC der CCR Hansa hat sich während des Validierungsprozesses gemäß Artikel 26 Absatz 4 der CACM-
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Verordnung mit benachbarten CCC abzustimmen, wobei mindestens die Korrekturen in der gebotszonen-
übergreifenden Kapazität zwischen ihnen ausgetauscht werden. 

9. Sofern Kapazitäten an einer bestimmten Gebotszonengrenze regelmäßig durch die ÜNB der CCR Hansa 
korrigiert werden, haben die ÜNB der CCR Hansa den Kapazitätsberechnungsprozess, einschließlich der 
CCM zu bewerten und nach Möglichkeit anzupassen, um die Notwendigkeit von Korrekturen zukünftig zu 
verringern. 

10. Alle drei Monate hat der CCC der CCR Hansa alle während der Validierung gebotszonenübergreifender 
Kapazität vorgenommenen Reduzierungen an alle NRB der CCR Hansa zu melden. In diesem Bericht ist 
gemäß den Anforderungen aus Artikel 26 Absatz 5 der CACM-Verordnung auch anzugeben, wo, in wel-
chem Umfang und weshalb es eine Verringerung der gebotszonenübergreifenden Kapazität gab. 

Artikel 17
Regeln für die Aufteilung der Lastflusskapazitäten kritischer Netzelemente 

1. Die Interkonnektoren der CCR Hansa sind die einzigen CNE, die in der Kapazitätsberechnung berücksich-
tigt werden. Keines dieser Elemente oder deren Lastflusskapazitäten werden zwischen Gebotszonengren-
zen der CCR Hansa gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b (vi) der CACM-Verordnung oder zwischen Ge-
botszonengrenzen der CCR Hansa und anderer CCR gemäß Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b (vii) der CACM-
Verordnung geteilt. 

Artikel 18
Ausweichverfahren für die Kapazitätsberechnung 

1. Für den Fall, dass die Kapazitätsberechnung nicht vom CCC der CCR Hansa durchgeführt werden kann, 
werden die betroffenen ÜNB der CCR Hansa die gebotszonenübergreifenden Kapazitäten bilateral berech-
nen und vereinbaren. Die ÜNB der CCR Hansa haben die CCM jeweils anzuwenden und die endgültige 
gebotszonenübergreifende Kapazität wird unter Verwendung des Mindestwertes der von den ÜNB der 
CCR Hansa an der betreffenden Gebotszonengrenze berechneten Kapazitäten ermittelt. Die betreffenden 
ÜNB der CCR Hansa haben dem CCC der CCR Hansa und den übrigen ÜNB der CCR Hansa die Kapazitäten 
zu übermitteln. 

KAPITEL 4
Schlussbestimmungen 

Artikel 19
Implementierung 

1. Die Implementierung dieser CCM ist ein schrittweiser Prozess mit den folgenden Meilensteinen: 

a. Der CCC der CCR Hansa wird gemäß Artikel 27 Absatz 2 der CACM-Verordnung eingerichtet und betrie-
ben. 

b. Implementierung der Methode für das gemeinsame Netzmodell CGM 
c. Die lastflussbasierten CCMs der CCR Core und der CCR Nordic wurden einschließlich der Erweiterten 

Hybridkopplung AHC für die Interkonnektoren in der CCR Hansa implementiert. 
d. Die Day-Ahead-CCM ist implementiert. Gemäß Artikel 20 Absatz 8 ist über 6 Monate ein Test der Me-

thode mit den CCR Nordic und Core zu koordinieren. 
e. Die Einheitliche Intraday-Marktkopplungslösung (SIDC) kann Lastflussparameter anwenden und rele-

vante ÜNB- und NEMO-Prozesse wurden entsprechend adaptiert. 
f. Die CCM für den Intraday-Zeitbereich ist implementiert. 

2. Gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a berechnet der CCC der CCR Hansa mit seiner Ernennung und seiner 
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Betriebsaufnahme die gebotszonenübergreifende Kapazität, während die ÜNB der CCR Hansa die Ergeb-
nisse ihrer Kapazitätsberechnungen für das AC-Netz an den CCC auf der Grundlage aktueller Methoden 
übermitteln. Die berechnete Mindestkapazität gilt vorrangig und wird durch den CCC der CCR Hansa an-
gewandt. Die resultierenden gebotszonenübergreifenden Kapazitäten sind von jedem ÜNB der CCR Hansa 
für seine Gebotszonengrenzen zu validieren. Der CCC der CCR Hansa stellt die validierten gebotszonen-
übergreifenden Kapazitäten für den Vergabemechanismus bereit. 

3. Gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b werden die ÜNB der CCR Hansa – mit der Implementierung der 
gemeinsamen 2-Day-Ahead-, Day-Ahead- und Intraday-Netzmodelle – denselben CGM-Input in ihren je-
weiligen Kapazitätsberechnungsprozessen der CCR Hansa verwenden. Hierdurch wird sichergestellt, dass 
die Prognose von Bedarf, Erzeugung und Leitungsverfügbarkeit dieselbe ist, wodurch die Koordination der 
Kapazitätsberechnung erhöht wird. 

4. Gemäß Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe c wird – mit der Implementierung der lastflussbasierten CCM der 
die Erweiterte Hybridkopplung AHC nutzenden CCR Core und CCR Nordic – der Einfluss der Inter-
konnektoren der CCR Hansa auf das AC-Netz marktgetrieben sein und so eine Gleichbehandlung der Ge-
botszonengrenzen der CCR Hansa und der Gebotszonengrenzen der angrenzenden CCR sicherstellen. Bis 
zu dieser vollen Implementierung der CCM der CCR Hansa für den Day-Ahead-Markt werden für den Fall, 
dass AHC noch in keiner der angrenzenden CCR implementiert ist oder die lastflussbasierten CCM der 
angrenzenden CCR keine Auswahl von für die Austausche der CCR Hansa relevanten kritischen Netzele-
mente (CNE) beinhalten, die ÜNB der CCR Hansa der in Artikel 19 Absatz 3 beschriebenen Kapazitätsbe-
rechnung für diese angrenzenden CCR folgen. Dies impliziert, dass der Kapazitätsberechnungsprozess an 
den Gebotszonengrenzen der CCR Hansa auch dann fortgeführt wird, wenn die CCR Core die lastflussba-
sierte CCM unter Verwendung der Standard-Hybridkopplung SHC implementiert hat. Bevor die Erweiterte 
Hybridkopplung AHC die von den ÜNB der CCR Hansa an jeder Seite der Interkonnektoren der CCR Hansa 
angewandte NTC-Berechnung ersetzt, wird eine Testphase von 6 Monaten mit der CCR Nordic bzw. der 
CCR Core gemäß den Anforderungen aus Artikel 20 Absatz 8 der CACM-Verordnung koordiniert. 

5. Mit der Anwendung der lastflussbasierten Kapazitätsberechnung in der SIDC und der Anpassung der Pro-
zesse auf Seiten der relevanten ÜNB und NEMO der CCR Hansa besteht keine Notwendigkeit, Lastflusspa-
rameter in ATC-Beschränkungen für den Intraday-Markt zu übersetzen und die CCM der CCR Hansa für 
den Intraday-Markt kann nach einer sechsmonatigen Testphase gemäß Artikel 20 Absatz 8 der CACM-
Verordnung vollständig implementiert werden. 

Artikel 20
Sprache 

1. Die Referenzsprache für diese CCM ist Englisch. 

2. Sofern ÜNB der CCR Hansa diese CCM in ihre Landessprache(n) übersetzen müssen, sind diese ÜNB ver-
pflichtet, bei Abweichungen zwischen der von den ÜNB gemäß Artikel 9 Absatz 14 der CACM-Verordnung 
veröffentlichten englischen Version und jeder Version in einer anderen Sprache den zuständigen nationa-
len Regulierungsbehörden der CCR Hansa 

3. gemäß den anzuwendenden nationalen Vorschriften eine aktualisierte Übersetzung der CCM vorzulegen. 
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Anhang 1
Begründung der Anwendung und Methode zur Berechnung von Vergabebeschränkun-

gen in PSE gemäß Artikel 8 Absatz 3

Vergabebeschränkungen in Polen werden gemäß Artikel 8 Absatz 3 der CCM angewandt. Diese Beschränkungen 
spiegeln die Fähigkeit der polnischen Erzeuger wider, die Erzeugung zu erhöhen (potentielle Beschränkung in Export-
Richtung) oder zu verringern (potentielle Beschränkung in Import-Richtung). Dies unterliegt den Beschränkungen 
individueller Erzeugungseinheiten sowie der Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung von Mindesterzeugungsreserven, 
die für den sicheren Betrieb des gesamten polnischen Stromsystems erforderlich sind. Dies wird in den folgenden 
Teilen dieses Anhangs ausführlich erläutert. 

Begründung der Implementierung der Vergabebeschränkungen auf PSE-Seite 
Die Implementierung von Vergabebeschränkungen auf Seiten von PSE bezieht sich auf die Tatsache, dass die Verant-
wortlichkeit polnischer ÜNB hinsichtlich des Systemausgleichs unter den Bedingungen eines integrierten fahrplanba-
sierten Marktmodells (auch als zentrales Einsatzmodell bezeichnet) maßgeblich auf die standardmäßige Verantwort-
lichkeit von ÜNB in sogenannten Selbsteinsatz-Marktmodellen erweitert wird. Letzteres wird üblicherweise bis zu 
einem Hour-Ahead-Zeitbereich definiert (einschließlich Echtzeit-Operationen), während dies für PSE als polnischen 
ÜNB auf kurze (Intraday und Day-Ahead) Laufzeiten erweitert wird. Daher trägt PSE die Verantwortung, die in einem 
Selbsteinsatzmarkt den Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) zugewiesen wird. Aus diesem Grund muss sich PSE um 
Backup-Erzeugungsreserven für das gesamte polnische Stromsystem kümmern, was zu einer Implementierung von 
Vergabebeschränkungen führen kann, wenn dies für die Sicherstellung der Betriebssicherheit des polnischen 
Stromsystems in Bezug auf die Erzeugung von Kapazitäten für eine Aufwärts- oder Abwärtsregulierung und den ver-
bleibenden Bedarf erforderlich ist5. In Selbsteinsatzmärkten sind die BKV selbst für ihre Erzeugungsreserven und 
Lastverfolgung zuständig, während die ÜNB diese nur für Ausfälle in Zeitrahmen von bis zu einer Stunde im Voraus 
sicherstellen müssen. In einem zentralen Einsatzmarkt setzten die ÜNB Erzeugungseinheit ein, um die Balance zwi-
schen Erzeugung und Nachfrage zu wahren. Dabei werden betriebliche Beschränkungen, Übertragungsbeschränkun-
gen und Reserveanforderungen berücksichtigt. Dies wird in einem integrierten Fahrplanerstellungsprozess als Opti-
mierungsproblem realisiert, das als „Security Constrained Unit Commitment“ (SCUC) und „Economic Dispatch“ 
(SCED) bezeichnet wird. Daher stellen diese beiden Ansätze (d. h. Selbsteinsatzmarkt und Zentraleinsatzmarkt) eine 
ähnliche Stufe der Machbarkeit bzgl. der Übertragungskapazitäten sicher, die dem Markt in Hinblick auf Erzeugungs-
kapazitäten zur Verfügung gestellt werden. 
Es wurde vorstehend ausgeführt, dass eine systemische Interpretation aller Netz-Codes erforderlich ist, um deren 
kohärente Anwendung sicherzustellen. In der SO-Verordnung sind die Definitionen für spezifische Netzzustände an 
die Rolle signifikanter Netznutzer (Stromerzeugungsanlagen und Verbrauchsanlagen) gebunden. Im „Normalzu-
stand“ erfordert ein Übertragungsnetz ausreichende Wirkleistungs- und Blindleistungsreserven, um auftretenden 
Ausfällen standzuhalten (Artikel 18); der mögliche Einfluss solcher Probleme auf den gebotszonenübergreifenden 
Handel wurde vorstehend erläutert. Betriebssicherheitsgrenzen im Sinne der SO-Verordnung sind ebenfalls nicht als 
geschlossener Satz definiert, da Artikel 25 jeden ÜNB verpflichtet, für jedes seiner Übertragungsnetzbetriebsmittel 
betriebliche Sicherheitsgrenzwerte festzulegen und dabei mindestens die folgenden physikalischen Parameter zu 
berücksichtigen (...). Die Definition der CACM-Verordnung von Ausfall (ermittelte und mögliche oder bereits einge-
tretene Störung eines Elements, die nicht nur die Elemente des Übertragungsnetzes einschließt, sondern auch wich-
tige Netznutzer und Elemente des Verteilungsnetzes, sofern diese für die Betriebssicherheit des Übertragungsnetzes 
relevant sind) steht daher im Einklang mit dem vorgenannten Rahmen der SO-Verordnung und zeigt, dass die An-
wendung der CACM-Verordnung Umstände im Zusammenhang mit Erzeugung und Last involvieren sollte. 
Im Hinblick auf die Art und Weise, in der PSE Regelreserven beschafft, ist darauf hinzuweisen, dass die EB-Verord-
nung es den ÜNB erlaubt, integrierte Fahrplanerstellungs-Prozesse anzuwenden, in denen Energie und Reserven 
gleichzeitig beschafft werden (inhärentes Merkmal des zentralen Einsatzsystems). In einem solchen Fall erfordert die 
Gewährleistung ausreichender Reserven die Festlegung einer Begrenzung dahingehend, wie viel Elektrizität von dem 
System insgesamt importiert bzw. exportiert werden kann (nachstehend näher erläutert). Sofern die CACM-Verord-
nung als Ausschluss einer solchen Lösung interpretiert wird und unterstellt, dass ein ÜNB Kapazität auch dann anbie-
tet, wenn dies gegebenenfalls zu unzureichenden Reserven führt, würde dies dazu führen, dass die Bestimmungen 
der EB-Verordnung nichtig wären und eine Einhaltung der SO-Verordnung unmöglich machen, mindestens jedoch 
deutlich erschweren. 

5 Restbedarf ist der Teil des Endverbraucherbedarfs, der nicht durch kommerzielle Verträge (Erzeugungs-Selbstfahrpläne) gedeckt ist. 
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Spezifikation verletzter Sicherheitsgrenzwerte, sofern die Vergabebeschränkung nicht angewendet wird 
Im Hinblick auf die verwendeten Beschränkungen zur Gewährleistung ausreichender betrieblicher Reserven, 
wenn ein verbundenes System unter unzureichenden Reserven im Fall unerwarteter Ausfälle bzw. geplanter 
Laständerungen leidet (gilt für zentrale Einsatzsysteme), kann eine nachhaltige Abweichung von geplanten Aus-
tauschen der betreffenden ÜNB die Folge sein. Diese Abweichungen können zu einem Ungleichgewicht im ge-
samten Synchronbereich führen und ein Abweichen der Systemfrequenz von deren nominalem Niveau zur 
Folge haben. Auch wenn Frequenzgrenzwerte nicht verletzt werden, aktiviert im Ergebnis eine Abweichung 
Frequenzerhaltungsreserven, die daher nicht für andere Ausfälle verfügbar sind, wenn sie bestimmungsgemäß 
benötigt werden. Sofern sich ein anderer Ausfall materialisiert, kann die Frequenz infolgedessen leicht über 
ihre Sicherheitsgrenzwerte hinausgehen - mit allen damit verbundenen negativen Konsequenzen. Deshalb kann 
eine solche Situation zu einem Verstoß gegen Betriebssicherheitsgrenzwerte führen und muss verhindert wer-
den, indem notwendige Reserven innerhalb aller Gebotszonen behalten werden, sodann kein ÜNB nachhaltig 
von seinem Fahrplan abweicht (d.h. um mehr als 15 Minuten, innerhalb derer eine Frequenzwiederherstel-
lungsreserve vollständig von einem bestimmten ÜNB einzusetzen ist). Schließlich wird das sich aus unzu-
reichenden betrieblichen Reserven ergebende Unvermögen, einen fahrplanbezogenen Ausgleich aufrecht zu 
erhalten zu unkontrollierten Veränderungen in Lastflüssen führen, was eine Überlastung von Leitungen (d. h. 
Überschreitung der thermischen Grenzwerte) auslösen und in der Folge zu einem Systemsplitting mit unter-
schiedlichen Frequenzen in jedem der Untersysteme führen kann. Das vorgenannte Problem berührt PSE aus 
den im nachfolgenden Absatz erläuterten Gründen auf andere Weise als die übrigen ÜNB. 

PSEs Rolle beim Systemausgleich 
PSE setzt alle wesentlichen Erzeugungseinheiten in Polen unter Berücksichtigung ihrer betrieblichen Merkmale 
und Übertragungsbeschränkungen direkt ein, um die erwartete Last abzudecken. Dabei müssen angemessene 
Reserveanforderungen bedacht werden. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, nutzt PSE den Prozess der ope-
rativen Planung, der drei Jahre im Voraus mit relevanter Wartungskoordination beginnt und mit jährlichen, mo-
natlichen und wöchentlichen Aktualisierungen für das Day-Ahead-SCUD und -SCED fortgeführt wird. Die Resul-
tate dieses Day-Ahead-Marktes werden dann stetig in einem Intraday-Zeitbereich bis zur Echtzeit-Operation 
aktualisiert. 
In einem jährlichen Zeitbereich versucht PSE, die Anfragen bzgl. Wartungsarbeiten von Erzeugern über das Jahr 
hinweg so zu verteilen, dass die minimale Year-Ahead-Reservemarge6 (überprognostizierte Lasten schließen 
bereits vergebene Kapazitäten bei Interconnections ein) jeden Monat dem Durchschnitt entspricht. Die monat-
lichen und wöchentlichen Aktualisierungen zielen darauf ab, jeden Tag eine bestimmte Reservemarge zu hal-
ten7, sofern möglich. Dieser Vorgang beinhaltet außerdem die Planung für die Netzwerkinstandhaltung, daher 
werden auch alle Beschränkungen aus dem Netzwerkbetrieb bedacht. 
Der Day-Ahead-SCUC-Prozess zielt darauf ab, eine festgelegte8 (bzw. schnell aktivierte - derzeit in Polen nur 
Einheiten in Pumpspeicherkraftwerken) Reserveleistungsmarge für jede Stunde des nächsten Tages zu errei-
chen, die eine Auf- und Abwärtsregulierung ermöglicht. Dies beinhaltet Strom aus Primär- und Sekundärrege-
lung, die als Systemdienstleistungen im Voraus unter Vertrag genommen werden. Der Rest dieser Reserve 
kommt durch die Nutzung von Ausgleichsgeboten, die von allen zentral eingesetzten Erzeugungseinheiten ein-
gereicht werden müssen (in der Praxis sind das alle Einheiten, die an das Übertragungsnetzwerk und größere 
im 110 kV-Netz angeschlossen sind, ausgenommen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), da diese hauptsäch-
lich nach Wärmenachfrage operieren). Die restliche Erzeugung wird als von den Eigentümern geplant betrach-
tet, was eine praktikable Lösung darstellt, wenn man deren stabilen Charakter bedenkt (KWK, kleine Thermal- 
und Hydroerzeuger). Die einzige Ausnahme dieser Regel stellen die Windkrafterzeuger dar, da diese aufgrund 
ihrer Unberechenbarkeit von PSE selbst prognostiziert werden. Daher hat PSE das Recht, jegliche verfügbare, 
zentral eingesetzte Erzeugung im Normalbetrieb zu nutzen, um das System auszugleichen. Die negativen Reser-
veanforderungen in Schwachlastphasen (Nachstunden) und der potentielle Pumpenbetrieb von Pumpspeicher-
anlagen werden ebenfalls berücksichtigt. 
Die weiteren Aktualisierungen von SCUC/SCED während des Betriebstages berücksichtigen jegliche Änderungen 
im System (Zwangsabschaltungen und jegliche Beschränkungen von Erzeugungseinheiten und Netzelementen, 
Aktualisierungen von Last- und Windprognosen etc.). Diese Herangehensweise ermöglicht es, die One-Hour-

6 Die Erzeugungsreservemarge wird durch den polnischen Netzcode reguliert und liegt derzeit bei 18 % (Ziffer II.4.3.4.18). Sie ist abhängig 
von den Ergebnissen der Entwicklung betrieblicher Planungsprozesse Änderungen unterworfen. 
7 Die Erzeugungsreservemarge für die monatliche und wöchentliche Koordination wird ebenfalls durch den polnischen Netzcode (Ziffer 
II.4.3.4.18) reguliert und liegt derzeit bei 17 % bzw. 14 %. 
8 Die festgelegten Werte betragen entsprechend: 9 % über dem prognostizierten Bedarf für die Aufwärtsregulierung und 500 MW für die 
Abwärtsregulierung. Diese Werte werden durch den polnischen Netzcode (Ziffer 4.3.4.19) reguliert und unterliegen Änderungen.



Seite 23 von 25

Ahead-Reserveleistung auf einem Minimalniveau von 1000 MW zu halten, d. h. dem potenziellen Verlust der 
größten Erzeugungseinheit von derzeit 850 MW (vorbehaltlich von Änderungen mit der Inbetriebnahme neuer 
Einheiten) und ca. 150 MW Primärregelreserve (Frequenzerhaltungsreserve) als PSEs Anteil im RGCE. 

Bestimmung von Vergabebeschränkungen in Polen 
Bei der Bestimmung von Vergabebeschränkungen berücksichtigt der polnische ÜNB die aktuellsten Informatio-
nen zu den vorgenannten technischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten, der prognostizierten Strom-
netzlast sowie den im gesamten polnischen Stromsystem benötigten Mindestreservemargen, um einen siche-
ren Betrieb zu gewährleisten und Import-/Exportverträge abzudecken, die aus früheren Kapazitätsvergabe-Zeit-
horizonten einzuhalten sind. 
Vergabebeschränkungen sind bidirektional, mit unabhängigen Werten für jede Marktzeiteinheit MTU und gel-
ten separat für Import- und Exportrichtungen nach und von Polen. 
Für jede Stunde werden die Beschränkungen nach der folgenden Gleichung berechnet: 

EXPORT𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡 = P𝐶𝐷  − (P𝑁𝐴 + P𝐸𝑅 ) + P𝑁𝐶𝐷  − (P𝐿 + P𝑈𝑃𝑟𝑒𝑠 ) (1) 
IMPORT𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡 = P𝐿 − P𝐷𝑂𝑊𝑁𝑟𝑒𝑠 − P𝐶𝐷𝑚𝑖𝑛 − P𝑁𝐶𝐷 (2) 

In der Gleichung sind: 

P𝐶𝐷 Summe aller verfügbaren Erzeugungskapazitäten zentral eingesetzter Einheiten, wie von 
den 
Erzeugern angegeben9

P𝐶𝐷𝑚𝑖𝑛 Summe der technischen Minima der zentral eingesetzten Erzeugungseinheiten in Betrieb 

P𝑁𝐶𝐷 Summe der Fahrpläne von Erzeugungseinheiten, die nicht zentral von den 
Erzeugern eingesetzt werden (für Windparks: prognostiziert von PSE) 

P𝑁𝐴 Erzeugung aufgrund von Netzbeschränkungen nicht verfügbar (sowohl geplante Abschal-
tung und/oder voraussichtliche Engpässe). 

P𝐸𝑅 Berichtigung der Erzeugungs-Nichtverfügbarkeit aufgrund von Problemen, die nicht von 
den Erzeugern angegeben wurden, prognostiziert von PSE aufgrund außergewöhnlicher 
Umstände (z. B. Kühlungszuständen oder verlängerten Instandsetzungsarbeiten) 

P𝐿 von PSE prognostizierter Bedarf 

P𝑈𝑃𝑟𝑒𝑠 Mindestreserve für Aufwärtsregulierung 

P𝐷𝑂𝑊𝑁𝑟𝑒𝑠 Mindestreserve für Abwärtsregulierung 

Als Beispiel für die praktische Festlegung der Vergabebeschränkungen im Rahmen der Day-Ahead-Übertra-
gungskapazitätsberechnung werden die Abbildungen 1 und 2 angeführt. Sie stellen dar, wie vom ÜNB eine 
Prognose der polnischen Strombalance für jede Stunde des nächsten Tages morgens Day-Ahead entwickelt 
wird, um Reserven bei den Erzeugungskapazitäten für potentielle Exporte bzw. Importe für den Day Ahead-
Markt zu bestimmen. Für den Intraday-Markt gilt dieselbe Methode mutatis mutandis. 

Eine Vergabebeschränkung in Exportrichtung ist anwendbar, sofern der -Export geringer ist als die Summe der 
Übertragungskapazitäten an allen polnischen Interconnections in Exportrichtung. Eine Vergabebeschränkung in 
Importrichtung ist anwendbar, sofern der -Import geringer ist als die Summe der Übertragungskapazitäten an 
allen polnischen Interconnections in Importrichtung. 

9 Es ist zu beachten, dass Erzeugungseinheiten, die auf der Grundlage strategischer Reserveverträge mit dem ÜNB aus dem Markt her-
ausgehalten werden, in dieser Berechnung nicht berücksichtigt werden. 
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1. Die Summe aller verfügbaren Erzeugungskapazi-

täten zentral eingesetzter Einheiten, wie von den 

Erzeugern angegeben, reduziert um: 

1.1 Nicht verfügbare Erzeugung aufgrund von Netzbe-

schränkungen 

1.2 Berichtigung der Erzeugungs-Nichtverfügbarkeit 

aufgrund von Problemen, die nicht von den Erzeu-

gern angegeben wurden, prognostiziert von PSE 

aufgrund außergewöhnlicher Umstände (z. B. Küh-

lungszuständen oder verlängerten Instandset-

zungsarbeiten) 

2. Summe der Fahrpläne von Erzeugungseinheiten, 

die nicht zentral von den Erzeugern eingesetzt 

werden (für Windparks: prognostiziert von PSE) 

3. Von PSE prognostizierter Bedarf 

4. Minimal notwendige Reserve für Aufwärtsregulie-

rung 

ERZEUGUNG          LAST

Abbildung 1: Bestimmung der Vergabebeschränkungen in Exportrichtung (Erzeugungskapazitäten, die 
für potenzielle Exporte verfügbar sind) im Rahmen der Day-Ahead-Übertragungskapazitätsberechnung. 

1. Summe der technischen Minima der zentral ein-

gesetzten Erzeugungseinheiten in Betrieb 

2. Summe der Fahrpläne von Erzeugungseinheiten, 

die nicht zentral von den Erzeugern eingesetzt 

werden (für Windparks: prognostiziert von PSE) 

3. Von PSE prognostizierter Bedarf, reduziert um: 

3.1. Minimal notwendige Reserve für Abwärtsregulie-

rung 

ERZEUGUNG          LAST

Abbildung 2: Festlegung der Vergabebeschränkungen in Import-Richtung (Reserven in Erzeugungskapazitäten, 
die für potenzielle Importe verfügbar sind) im Rahmen der Day-Ahead-Übertragungskapazitätsberechnung. 

Häufigkeit der Neubewertung 
Vergabebeschränkungen werden in einem kontinuierlichen Prozess auf der Grundlage der aktuellsten Informa-
tionen für jeden Zeithorizont der Kapazitätsvergabe - von Forward bis Day-Ahead und Intraday - bestimmt. Im 
Fall des Day-Ahead-Prozesses werden diese am Morgen von D-1 berechnet, was zu unabhängigen Werten für 
jede MTU, separat für Import- und Exportrichtungen nach und von Polen, führt. 



Seite 25 von 25

Auswirkung von Vergabebeschränkungen auf die einheitliche Day-Ahead-Kopplung und die einheitliche Int-
raday-Kopplung 
Vergabebeschränkungen in der von PSE angewandten Form mindern nicht die Effizienz der Day-Ahead- und 
Intraday-Marktkopplungsprozesse. In Anbetracht der Notwendigkeit, eine adäquate Verfügbarkeit von Erzeu-
gung und Erzeugungsreserven innerhalb des polnischen Stromsystems durch PSE als nach dem zentralen Ein-
satzmarktmodell handelnder ÜNB zu gewährleisten und der Tatsache, dass PSE keine betrieblichen Reserven 
im Vorfeld des Marktkopplungsprozesses beschafft, ist die Auferlegung von Beschränkungen für den maxima-
len Import und Export in Marktkopplungsprozessen - sofern erforderlich - der effizienteste Weg, Systemsicher-
heit und Handel in Einklang zu bringen. Dieser Ansatz führt mindestens zu demselben Niveau von Erzeugungs-
kapazitäten, die am grenzüberschreitenden Handel teilnehmen, wie dies in Selbsteinsatzsystemen der Fall ist, 
wo Reserven im Voraus von BKV bzw. ÜNB beschafft werden, sodass sie ebenfalls nicht am grenzüberschreiten-
den Handel teilnehmen. Darüber hinaus besteht hierdurch die Möglichkeit, einen Wettbewerb zwischen dem 
ÜNB und den Marktteilnehmern um Erzeugungsressourcen zu vermeiden. 

Es muss betont werden, dass die in Polen angewandten Vergabebeschränkungen nicht die Fähigkeit eines 
Hansa-Landes zum Austausch von Energie berühren, da diese Beschränkungen lediglich den polnischen Export 
bzw. Import betreffen. Daher ist ein Transit über Polen im Fall der Anwendung von Vergabebeschränkungen 
möglich. 

Auswirkung von Vergabebeschränkungen auf angrenzende CCR 
Vergabebeschränkungen werden für das gesamte polnische Stromsystem bestimmt, d.h. dass sie gleichzeitig 
für alle CCR angewandt werden können, in denen PSE mindestens eine Grenze hat (d.h. Core, Baltic und 
Hansa). 

Es muss betont werden, dass sich diese Lösung als effizienteste Anwendung von Vergabebeschränkungen er-
wiesen hat. Die separate Berücksichtigung von Vergabebeschränkungen in jeder Kapazitätsberechnungsregion 
würde von PSE verlangen, globale Vergabebeschränkungen in CCR-bezogene Unterwerte zu splitten, was weni-
ger effizient wäre, als den globalen Wert beizubehalten. In den Stunden, in denen Polen aufgrund eines Versto-
ßes gegen Vorschriften der minimalen Abwärtserzeugung nicht in der Lage ist, weiteren Strom aufzunehmen 
oder Polen nicht in der Lage ist aufgrund unzureichender Erzeugungsreserven in Aufwärtsrichtung weiteren 
Strom zu exportieren, ist die polnische Übertragungsinfrastruktur weiterhin für den Transit verfügbar, wodurch 
die Handelschancen erhöht und das Gemeinwohl in allen betroffenen Kapazitätsberechnungsregionen verbes-
sert werden. 

Zeiträume, in denen Vergabebeschränkungen gelten 
Wie vorstehend beschrieben, werden Vergabebeschränkungen in einem kontinuierlichen Prozess für jeden Ka-
pazitätsvergabe-Zeitbereich bestimmt, sodass sie für alle MTU (Stunden) des jeweiligen Vergabetages anwend-
bar sind. 

Warum die Vergabebeschränkungen nicht effizient in am Markt angebotene Kapazitäten einzelner Grenzen 
übersetzt werden können 
Die Anwendung von Kapazitätsvergabebeschränkungen ist darauf gerichtet, die wirtschaftliche Effizienz des 
Marktkopplungsmechanismus an diesen Interkonnektoren sicherzustellen und gleichzeitig die Sicherheitsanfor-
derungen der Elektrizitätsversorgung für Kunden zu erfüllen. Sollen sich die vorstehend beschriebenen Erzeu-
gungsbedingungen in Form entsprechender Anpassungen in durch PSE angebotenen grenzüberschreitenden 
Übertragungskapazitäten niederschlagen, würde dies implizieren, dass PSE die wahrscheinlichste Marktrich-
tung (Importe bzw. Exporte an bestimmten Interkonnektoren) erraten müsste und die gebotszonenübergrei-
fenden Kapazitäten in diesen Richtungen entsprechend verringern müsste. Im CNTC-Ansatz müsste dies in 
Form einer ATC-Reduzierung pro Grenze erfolgen. Aus Sicht der Marktteilnehmer ist ein solcher Ansatz auf-
grund inhärenter Unsicherheiten in den Marktergebnissen jedoch durch das Risiko eines suboptimalen Splits 
von Vergabebeschränkungen an einzelnen Interconnections – überbewertet an einer Interconnection und un-
terschätzt an der anderen bzw. umgekehrt – belastet. Infolgedessen ermöglicht die Anwendung von Vergabe-
beschränkungen zur Bewältigung der polnischen Ausgleichsbeschränkungen insgesamt in der Vergabephase die 
effizienteste Nutzung der Übertragungsinfrastruktur, d.h. vollständig in Übereinstimmung mit Preisunterschie-
den in einzelnen Märkten. 


